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Ergebnisse auf einen Blick

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erflllung der formalen Kriterien gemalf Prif-
bericht (ziffer 1)

Die formalen Kriterien sind
erfullt

1 nicht erfillt

Entscheidungsvorschlag des Gutachter:innengremiums zur Erfullung der fachlich-in-
haltlichen Kriterien gemaf Gutachten (Ziffer 2)

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind

L] erfullt

nicht erfallt

Das Gutachter:innengremium schlagt dem Akkreditierungsrat folgende Auflagen vor:

Auflage 1 (Kriterium: Qualifikationsziele und Abschlussniveau, 8 11 MRVO): Die Qualifikati-
onsziele, die sich aus der noch zu scharfenden studiengangspezifischen Verknipfung der Be-
reiche ,Psychologie, Nachhaltigkeit und Okonomie“ ergeben, sind zu konkretisieren. In der
AuRenkommunikation des Studienprogramms (z.B. Website der Hochschule und des Studien-
gangs, StPO) muss zum Ausdruck kommen bzw. verdeutlicht werden, dass die Absolvent:in-
nen nach dem Studium nicht in allen Arbeitsbereichen der Nachhaltigkeit gleichermaf3en kom-
petent sind. Auch missen im Curriculum Module und Lerneinheiten implementiert werden, die
auf den im Studiengang versprochenen Erwerb von Fuhrungskompetenzen fir Fihrungs- und
Fachpositionen in politischen, sozialen und zivilgesellschaftlichen Organisationen vorbereiten.

Auflage 2 (Kriterium: Curriculum; 8 12 Abs. 1 Satze 1 bis 3 und 5 MRVO): Der Leitfaden fur
das Selbststudium ist nachzureichen.

Auflage 3 (Kriterium: Curriculum; 8 12 Abs. 1 Satze 1 bis 3 und 5 MRVO): Der Leitfaden fur
das Praktikumskonzept ist nachzureichen.

Auflage 4 (Kriterium: Personelle Ausstattung, § 12 Abs. 2 MRVO): Fur die vier Studienstand-
orte Wiesbaden, Kéln, Dusseldorf und Hamburg ist die adaquate Besetzung der vorgesehenen
Professuren im Umfang von jeweils 1.25 VZA sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen
ebenfalls im Umfang von 1.25 VZA vor Beginn des Studiums anzuzeigen. Fiir die vier Studien-
standorte Wiesbaden, Kéln, Dusseldorf und Hamburg ist ein studiengangbezogener Auf-
wuchsplan des Lehrpersonals bis zur Vollauslastung des Studiengangs vorzulegen.

Hochschule

Die Charlotte Fresenius Hochschule (CFH) wurde auf Basis einer institutionellen Akkreditie-
rung durch den Wissenschaftsrat bzw. mit Beschluss des Wissenschaftsrates (WR) vom
23.09.2021 und Bescheid des Hessischen Ministeriums fir Wissenschaft und Forschung
Kunst und Kultur (HMWK) zur staatlichen Anerkennung vom 09.12.2021 mit Hauptsitz in Wies-
baden gegriindet. Die CFH, die einer Universitat gleichgestellt ist, ist eingebunden in die Carl
Remigius Fresenius Education Group (CRFE), einem privaten Bildungsunternehmen in
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Deutschland. Die staatlich anerkannte CFH befindet sich mit einer eigenen Hochschulzulas-
sung in Tragerschaft der Hochschulen Fresenius gemeinnitzige Tragergesellschaft mbH (HSF
gGmbH). Durch die Einbindung in die CRFE und die Zugeh6érigkeit zur HSF gGmbH partizipiert
die CFH hinsichtlich der raumlich-sachlichen Ressourcen an der Infrastruktur der Schwester-
hochschule Hochschule Fresenius an den jeweiligen Standorten sowie hinsichtlich des Quali-
tatsmanagements an der CRFE. So wird der Campus in Wiesbaden gemeinsam mit der Hoch-
schule Fresenius und der AMD Akademie Mode & Design genutzt. Die Standorte der CFH sind
Heidelberg (ein Bachelorstudiengang), Disseldorf (ein Bachelorstudiengang), Wiesbaden (ein
Bachelorstudiengang, zwei Masterstudiengdnge), Miinchen (ein Bachelorstudiengang, zwei
Masterstudiengéange), Kdln (ein Bachelorstudiengang, ein Masterstudiengang) und Hamburg
(ein Bachelorstudiengang, ein Masterstudiengang).

Der aktuelle Fokus der CFH liegt auf der Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie
und Psychotherapie. Eine Erweiterung des psychologischen Profils in Richtung Human & Life
Sciences mit entsprechenden Fachbereichen ist geplant. Dabei wird das wissenschaftliche
Profil der CFH inter- und transdisziplindr entwickelt. Der zur Akkreditierung vorgelegte Studi-
engang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* stellt laut Hochschule einen ersten Schritt in
diese Richtung dar.

Kurzprofil des Studiengangs

Der zur Akkreditierung vorliegende konsekutive Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhal-
tigkeit, Okonomie* bietet Studieninteressierten, die iber einen ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss im Bereich der Psychologie im Umfang von mindestens 180 ECTS-Punk-
ten verfligen, sich jedoch nicht im klinisch-psychotherapeutischen Zweig weiterqualifizieren
mdochten oder kbnnen, ein alternatives Masterangebot. Zudem bietet er Absolvent:innen von
wirtschaftspsychologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengangen die
Mdoglichkeit, inre Kenntnisse um interdisziplinare Zusammenhange von menschlichem Erleben
und Verhalten und 6konomischen Rahmenbedingungen nachhaltiger Wirtschaftsweisen wis-
senschaftlich-methodisch zu erweitern und zu vertiefen. Der Studiengang zielt darauf ab, Stu-
dierende in die Lage zu versetzen, interdisziplindre Zusammenhé&nge zwischen Individuum
und Gesellschaft vor dem Hintergrund sich wandelnder 6konomischer und 6kologischer Be-
dingungen zu verstehen und wissenschaftlich fundierte Strategien und Mal3nahmen zu ihrer
Steuerung und Gestaltung zu entwickeln. Die Studierenden erlangen u.a. fundierte Kenntnisse
Uiber die grundlegenden Theorien und Prinzipien dieser Disziplinen und verstehen, wie diese
miteinander verknipft werden kénnen, um nachhaltige wirtschaftliche und psychologische
Systeme zu analysieren und zu gestalten. Dartiber hinaus befahigt der Studiengang dazu,
weiterfiihrende selbstandige wissenschaftliche Tatigkeiten durchzufihren.

Im konsekutiven Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* werden insge-
samt 120 Credit Points (CP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben.
Ein CP entspricht dabei einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden. Das Studium ist als ein vier
Semester Regelstudienzeit umfassendes Vollzeitstudium konzipiert. In jedem Studienjahr wer-
den 60 CP erworben. Der Gesamt-Workload liegt bei 3.000 Stunden. Er gliedert sich in 560
Stunden Kontaktzeit (Prasenz) und 2.440 Stunden Selbststudium. Im Selbststudienanteil sind
250 Stunden fur ein zehn CP umfassendes Pflichtpraktikum enthalten, in dem zeitlich insge-
samt 225 Stunden in einer Praxis- oder Forschungseinrichtung zu verbringen sind. Alle Module
werden innerhalb eines Semesters abgeschlossen. Fir die Masterarbeit und die Disputation
werden zusammen 18 CP vergeben. Zwei weitere CP entfallen auf das Modul Forschungskol-
loquium. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verleiht die CFH den akademischen
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Grad Master of Science (M.Sc.). Zulassungsvoraussetzung zum Masterstudiengang ,Psycho-
logie, Nachhaltigkeit, Okonomie* ist ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium der
Psychologie, der Wirtschaftspsychologie oder der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften im
Umfang von mindestens 180 ECTS-Punkten. Das Studium kann jeweils zum Wintersemester
begonnen werden. Der Studiengang soll erstmals zum Wintersemester 2025/2026 an den vier
Studienstandorten Wiesbaden, Kéln, Disseldorf und Hamburg angeboten werden. Dem Stu-
diengang stehen pro Wintersemester an jedem Studienort jeweils 35 Studienplatze zur Verfi-
gung. Es werden monatliche Studiengebihren erhoben.

Die im Studiengang erworbenen Kompetenzen qualifizieren die Absolvent:innen fur Tatigkei-
ten im Prozess- und Ressourcenmanagement, in der Personalfiihrung und -entwicklung sowie
im Projekt- und Changemanagement in privatwirtschaftlichen Unternehmen, NGOs, Behdrden
oder Ministerien und Verb&nden. AulRerdem sind sie geeignet flr Leitungspositionen in den
zuvor genannten Tatigkeitsbereichen.

Zusammenfassende Qualitatsbewertung des Gutachter:innengremiums

Der von der universitatsgleichgestellten Charlotte Fresenius Hochschule an den Studienstand-
orten Kdln, Wiesbaden, Dusseldorf und Hamburg ab dem Wintersemester 2025/2026 ange-
botene konsekutive Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* im Umfang
von 120 CP basiert aus Sicht der Gutachter:innen auf einer innovativen und positiv bewerteten
Grundidee dahingehend, dass er durch die Kombination von Wissen aus den Bereichen Psy-
chologie, Nachhaltigkeitswissenschaft und Okonomie und mit seiner interdisziplinaren Aus-
richtung im Sinne der Entwicklung transformatorischer Kompetenzen die Absolvent:innen auf
das Entwickeln, Implementieren und Evaluieren von Strategien zur L6sung nachhaltigkeitsbe-
zogener Probleme auf individueller, organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene vorberei-
tet. Die Studierenden sollen Methodenkompetenz, psychologische und betriebswirtschaftliche
Grundlagen sowie ein solides Verstandnis der 6kologischen, sozialen und wirtschaftlichen Di-
mensionen von Nachhaltigkeit erwerben, auch mit Blick auf die Umsetzung in Form von pra-
xisnahen Projekten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verbindung von Theorie
und Praxis, der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten sowie der Férderung von logischem
und analytischem Denken.

Aus Sicht der Gutachter:innen muss die Hochschule die zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begehung
sehr allgemein formulierten und zu breit angelegten Qualifikationsziele des Studiengangs star-
ker auf spezifische inhaltliche Schwerpunkte der Nachhaltigkeit fokussieren. Auch sollten im
Curriculum Module und Lerneinheiten implementiert werden, die auf den im Studiengang ver-
sprochenen Erwerb von Fuhrungskompetenzen fur Fihrungs- und Fachpositionen in politi-
schen, sozialen und zivilgesellschaftlichen Organisationen vorbereiten.

Zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begehung weiter aus- und aufgebaut werden mussen im Studien-
gang bzw. an den vier Studienstandorten die personellen Ressourcen, insbesondere die An-
zahl der Stellen fur Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, auch um neben
der Aufgaben der Lehre Kapazitaten und Mdglichkeiten fir Forschung zu schaffen. Zu bertick-
sichtigen ist, dass es sich bei diesem Akkreditierungsverfahren um eine Konzeptakkreditierung
handelt, die den Studiengang im Planungsstatus begutachtet.

Die laut Hochschule zum Einsatz kommenden Lehr- und Lernformen werden dem interdiszip-
linar ausgerichteten Studienmodell gerecht. Die vier Hochschulstandorte verfligen lber eine
ausreichende raumliche und sachliche Ausstattung einschlief3lich des notwendigen technisch-
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administrativen Personals, das mit der Schwesterhochschule Fresenius gemeinsam genutzt
wird. Die von der Hochschule geplanten Qualitatssicherungsmaf3nahmen sind angemessen.

Am 10.03.2025 hat die Hochschule im Rahmen einer Qualitatsverbesserungsschleife das Mo-
dulhandbuch eingereicht, das um die bislang fehlende Beschreibung der Module M-PNO 17
Masterarbeit und Disputation und M-PNO 18 Forschungskolloquium erganzt wurde. Der
diesbezlglichen Auflagenempfehlung wurde damit entsprochen. Die Auflage wird als
erfullt bewertet.
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Akkreditierungsbericht: [Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie] [Master of Science, M.Sc.]

1  Priufbericht: Erfillung der formalen Kriterien
(geman Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und 88 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO)

Studienstruktur und Studiendauer (8§ 3 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Der von der CFH entwickelte Studiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* ist ein
konsekutiver Masterstudiengang, in dem insgesamt 120 Credit Points (CP) nach dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) vergeben werden. Ein CP entspricht dabei gemaf 8§ 4
Abs. 2 der SPO-BT einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden. Das Studium ist als ein vier Se-
mester Regelstudienzeit umfassendes Vollzeitstudium konzipiert. In jedem Studienjahr kdn-
nen jeweils 60 CP erworben werden. Der Gesamt-Workload liegt bei 3.000 Stunden. Er glie-
dert sich in 560 Stunden Kontaktzeit (Prasenz) und 2.440 Stunden Selbststudium. Im Selbst-
studienanteil sind 250 Stunden fir ein zehn CP umfassendes Pflichtpraktikum enthalten, in
dem zeitlich insgesamt 225 Stunden in einer Praxis- oder Forschungseinrichtung zu verbrin-
gen sind. Der Studiengang soll erstmals im Wintersemester 2025/2026 an den Studienstand-
orten Wiesbaden, Kdéln, Dusseldorf und Hamburg angeboten werden. Dem Studiengang ste-
hen jeweils 35 Studienplatze pro Wintersemester zur Verfligung.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengangsprofile (8 4 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Der generalistisch angelegte konsekutive Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit,
Okonomie* ist keinem Studiengangprofil zugeordnet.

Zum Abschluss des Studiums verfassen die Studierenden eine Masterarbeit, die sie in einem
Forschungskolloguium vorstellen sowie im Rahmen einer zur Abschlussprifung gehérenden
Disputation verteidigen miissen. Fiir die Masterarbeit und die Disputation (Modul M-PNO 17)
werden zusammen 18 CP (davon 15 CP fur die Masterthesis) vergeben. Zwei weitere CP
entfallen auf das Forschungskolloquium (Modul M-PNO 18). Am 10.03.2025 hat die Hoch-
schule im Rahmen einer Qualitatsverbesserungsschleife das Modulhandbuch eingereicht, das
um die bislang fehlende Beschreibung der Module M-PNO 17 Masterarbeit und
Disputation und M-PNO 18 Forschungskolloquium erganzt wurde.

Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfuillt.

Zugangsvoraussetzungen und Ubergange zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Zum Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* an den vier dafiir vorgese-
henen Standorten der CFH wird zugelassen, wer ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-
studium der Psychologie, der Wirtschaftspsychologie, der Wirtschafts- oder der Sozialwissen-
schaften im Umfang von mindestens 180 ECTS-Punkten nachweisen kann. Ubersteigt die
Zahl der zulassigen Bewerbungen die zur Verfligung stehenden Studienplatze, so erfolgt die
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Akkreditierungsbericht: [Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie] [Master of Science, M.Sc.]

Zulassung uber eine zeitlich gestufte Rangfolge bzw. Rangliste (beriicksichtigt wird das Ein-
gangsdatum der Bewerbung). Die Zulassungsvoraussetzungen sind in § 8 SPO-BT geregelt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Abschlisse und Abschlussbezeichnungen (8§ 6 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Fur den erfolgreichen Abschluss des konsekutiven Masterstudiengangs ,,Psychologie, Nach-
haltigkeit, Okonomie* wird der Abschlussgrad Master of Science (M.Sc.) verliehen (§ 3 SPO-
BT). Der Abschlussgrad sowie der dem Abschluss zugrundeliegende individuelle Studienver-
lauf werden im Diploma Supplement in deutscher und englischer Sprache in der zwischen
Kultusminister- und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten aktuellem Fassung (2018)
ausgewiesen. Das Diploma Supplement liegt in deutscher und in englischer Sprache vor.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Modularisierung (8 7 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Der auf 120 CP angelegte konsekutive Masterstudiengang ,,Psychologie, Nachhaltigkeit, Oko-
nomie"“ ist vollstandig modularisiert. Allen Modulen werden ECTS-Punkte zugeordnet. Insge-
samt sind im Studiengang 18 Pflichtmodule vorgesehen, die studiert werden missen. Alle Mo-
dule werden innerhalb eines Semesters abgeschlossen. Die Modulgrof3e reicht von zwei CP
(Forschungskolloquium) bis 18 CP (Masterarbeit und Disputation). 15 Module sind auf sechs
CP und ein weiteres Modul auf zehn CP (Praktikum) angelegt.

Die Regelungen zur Dauer und zur Gliederung des Studiums, sowie zum Modulsystem sind in
§ 4 SPO Allgemeiner Teil (SPO-AT) festgeschrieben.

Die Modulbeschreibungen im Modulhandbuch enthalten Informationen und Angaben zu den
Inhalten und Qualifikationszielen der Module, zu den Lehr- und Lernformen, zu den Teilnah-
mevoraussetzungen, zur Verwendbarkeit des jeweiligen Moduls, zu den Voraussetzung fir die
Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (inkl. Angaben zu Prufungsart, -umfang, -dauer), zur
Haufigkeit des Angebots, zum Arbeitsaufwand (differenziert in Prasenz- und Selbststudien-
zeit), zur Anzahl der ECTS-Punkte sowie zur Dauer der Module.

Am 10.03.2025 hat die Hochschule im Rahmen einer Qualitatsverbesserungsschleife das Mo-
dulhandbuch eingereicht, das um die dort bislang fehlende Beschreibung der Module M-PNO
17 Masterarbeit und Disputation und M-PNO 18 Forschungskolloquium ergéanzt wurde. Der
diesbezuglichen Auflagenempfehlung der Agentur wurde damit entsprochen. Die Auflage
wird als erfullt bewertet.

Fir jedes Modul sind im Abschnitt ,Voraussetzung fur die Vergabe von ECTS-Leistungspunk-
ten” Prifungsleistungen aufgefihrt, welche dartiber hinaus in § 19 SPO-AT und § 11 SPO-BT
geregelt sind.
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Akkreditierungsbericht: [Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie] [Master of Science, M.Sc.]

Da die Immatrikulation in den Masterstudiengang nur zum Wintersemester maglich ist, werden
die Module des ersten und dritten Semesters nur im Winter- und die des zweiten und vierten
Semesters nur im Sommersemester angeboten.

Die fur das jeweilige Modul relevante Fachliteratur sowie die entsprechenden Literaturempfeh-
lungen werden zu Beginn eines Semesters von der jeweils zustandigen Lehrperson zur Ver-
fligung gestellt.

Modulverantwortliche Professuren sind in den eingereichten Unterlagen nicht ausgewiesen.

Eine relative Note wird entsprechend den Vorgaben des ECTS Users' Guide im Diploma Supp-
lement auf der Grundlage von § 32 Abs. 2 der SPO-AT ausgewiesen.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Die Anwendung des European Credit Transfer Systems (ECTS) ist im konsekutiven Master-
studiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* grundsétzlich gegeben. Im Studiengang
werden insgesamt 120 CP nach dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben.
Das Studium ist als ein vier Semester Regelstudienzeit umfassendes Vollzeitstudium in Pra-
senz konzipiert. Ein CP entspricht dabei gemal § 4 Abs. 2 der SPO-BT einem Arbeitsaufwand
von 25 Stunden. In jedem Semester werden 30 CP erworben. Der Gesamt-Workload liegt bei
3.000 Stunden. Er gliedert sich in 560 Stunden Kontaktzeit (Prasenz) und 2.440 Stunden
Selbststudium. Im Selbststudienanteil sind 250 Stunden fir ein zehn CP umfassendes Pflicht-
praktikum enthalten. Fir jedes Modul ist eine Prifungsleistung festgelegt.

Die Verteilung der ECTS-Punkte auf die einzelnen Semester ist dem Studienverlaufsplan zu
entnehmen, der auch im Modulhandbuch dokumentiert ist.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAKKrStV)

Sachstand/Bewertung

Die Regelungen zur Anerkennung hochschulischer Kompetenzen gemaf den Vorgaben der
Lissabon-Konvention und die Regelungen zur Anrechnung auf3erhochschulischer Kompeten-
zen sind in 8 20 SPO-AT festgeschrieben.

Auf Antrag kénnen Studierenden hochschulische Kompetenzen anerkannt und auf3erhoch-
schulische Kompetenzen angerechnet werden. Hinsichtlich der Anerkennung hochschulischer
Kompetenzen prift die CFH auf Antrag, ob und inwieweit Kompetenzen, welche an anderen
in- und auslandischen Hochschulen erworben wurden, anzuerkennen sind. Sofern keine we-
sentlichen Unterschiede nachgewiesen (festgestellt und begriindet) werden, werden diese
Kompetenzen anerkannt. Ebenso prift die CFH auf Antrag, ob und inwieweit aul3erhochschu-
lische Kompetenzen angerechnet werden kénnen. Hierbei wird geprift, ob und in welchem
Umfang die anzurechnende Qualifikation in Teilen des Studiums nach Inhalt und Niveau
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gleichwertig ist. Insgesamt kdnnen max. 50 % der insgesamt zu erwerbenden ECTS-Punkte
angerechnet werden.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

2 Gutachten: ErfUllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitatsentwicklung

Grundlage der Vor-Ort-Begutachtung und Bewertung des konsekutiven Masterstudiengangs
,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* sind das vorgelegte Konzept des geplanten Studien-
programms (Konzeptakkreditierung), die fur seine Realisierung erforderlichen Dokumente und
Beschliisse sowie die zum Zeitpunkt der Begehung vorgelegten konzeptionellen Uberlegun-
gen. Im Rahmen der Begehung wurden daher insbesondere die studentische(n) Zielgruppe(n),
das Qualifikationsziel, das Curriculum, das Modulhandbuch, die geplante personelle Ausstat-
tung und der Personalaufwuchs, die infrastrukturelle Ausstattung, der geplante Studienverlauf
sowie der Stellenwert und die Bedeutung des Themas der Interdisziplinaritat ausfuhrlich eror-
tert und beleuchtet. Da es sich um eine Konzeptakkreditierung handelt, liegen zum Zeitpunkt
der Begehung keine empirischen Befunde zur Studierbarkeit und zur Wirksamkeit der internen
Quialitatssicherung vor. Den Gutachter:innen wurde die Gelegenheit gegeben, mit Studieren-
den aus einem anderen Studiengang am Studienstandort Koln zu sprechen. Von der Hoch-
schule eingeladen und auf Seiten der Hochschule an der Vor-Ort-Begutachtung teilgenommen
haben auch zwei Professor:innen der Charlotte Fresenius Privatuniversitat Wien mit Expertise
im Bereich der Nachhaltigkeit (University of Sustainability), die an der Studienprogramment-
wicklung maf3geblich beteiligt waren.

2.2 Erfuallung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

(geman Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und 88 11 bis 16; 8§
19-21 und § 24 Abs. 4 MRVO)

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (8 11 MRVO)

Sachstand

Die Qualifikationsziele des konsekutiven Masterstudiengangs ,Psychologie, Nachhaltigkeit,
Okonomie* sind in § 2 SPO-BT festgeschrieben. Das Qualifikationsprofil ist zudem im Modul-
handbuch als Einstieg in die Modulbeschreibungen vorangestellit.

Das Masterstudium ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* vermittelt den Studierenden in-
terdisziplinares Wissen in den Bereichen Psychologie, Nachhaltigkeit und Okonomie. Die Stu-
dierenden erlangen Kenntnisse tber die grundlegenden Theorien und Prinzipien dieser Dis-
ziplinen und verstehen, wie diese miteinander verkntpft werden kénnen, um nachhaltige wirt-
schaftliche und psychologische Systeme, vor allem in Hinblick auf Unternehmen und Organi-
sationen zu analysieren und zu gestalten. Die Studierenden verfiigen auf Grundlage des Stu-
diums Uber methodisches, interdisziplinares und anwendungsbezogenes Wissen und person-
lich-praktische Handlungskompetenzen. Sie erweitern ihre disziplinspezifischen Fachkompe-
tenzen um eine inter- und transdisziplinare Sichtweise, die es ihnen erméglicht komplexen
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gesellschaftsrelevanten Fragestellung zu begegnen und zu ihrer Losungsfindung beizutragen.
In der praktischen Anwendung des theoretischen Wissens zeigen die Absolvent:innen ihre
Fahigkeit, empirische Studien und Untersuchungen durchzufiihren und auszuwerten. lhr me-
thodisches Wissen erstreckt sich auf ein breites Spektrum quantitativer Forschungsmethoden,
die sie auch anwenden kdnnen. Sie sind versiert im Einsatz statistischer Analysetools und -
software und in der Konzeption sowie in der Durchfiihrung eigenstandiger Forschungsprojekte.
Absolvent:innen kommunizieren komplexe Konzepte verstandlich, sowohl mindlich als auch
schriftlich, und sind in der Lage, interdisziplinare Teams zu leiten und mit diesen zusammen-
zuarbeiten. Soziale und kommunikative Kompetenzen der Absolvent:innen runden das Profil
ab.

Im Hinblick auf Selbstkompetenz zeichnen sich die Absolvent:innen durch ihre Fahigkeit zum
selbstgesteuerten Lernen und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung aus. Sie bewaltigen
Stress und managen ihre Zeit effektiv, um die Anforderungen des Studiums und zukunftiger
beruflicher Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Kritisches Reflexionsvermdgen beziig-
lich der ethischen Implikationen der eigenen Arbeit und ein verantwortungsbewusstes Handeln
im beruflichen Kontext — insbesondere bei der Entscheidungsfindung zu nachhaltigen und wirt-
schaftlich gerechten Themen — sind zentrale Elemente ihres Profils.

Die erworbenen Kompetenzen qualifizieren die Absolvent:innen fir Tatigkeiten im Prozess-
und Ressourcenmanagement, in der Personalfiihrung und -entwicklung sowie im Projekt- und
Changemanagement in privatwirtschaftlichen Unternehmen, NGOs, Behdrden oder Ministe-
rien und Verbanden. AuRerdem sind sie geeignet flr Leitungspositionen in den zuvor genann-
ten Tatigkeitsbereichen. Dariiber hinaus steht ihnen die Arbeit in Einrichtungen oder Instituten
zur Durchfiihrung von wissenschatftlich-methodischen Studien und Projekten, bei denen inter-
disziplindre Kenntnisse des menschlichen Erlebens und Verhaltens im Kontext 6konomischer
und 6kologischer Fragestellungen sowie fundierte wissenschaftlich-methodische Kenntnisse
bendtigt werden, offen. Der Abschluss des Masterstudiengangs erméglicht Uberdies eine aka-
demische Weiterqualifizierung im Rahmen einer Promotion.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Ziel und Zweck des Masterstudiums ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* und damit ein
hoher Anspruch im Studium ist es, den Studierenden fundiertes und interdisziplinares Wissen
in den Bereichen Psychologie, Nachhaltigkeit und Okonomie zu vermitteln. Die Studierenden
sollen fundierte Kenntnisse Uber die grundlegenden Theorien und Prinzipien dieser Facher
erwerben und verstehen, wie diese miteinander verknipft werden kénnen, um nachhaltige
wirtschaftliche und psychologische Systeme analysieren und gestalten zu kénnen. Laut Hoch-
schule qualifiziert der Studiengang damit fir ein sehr breites Spektrum an Téatigkeiten in un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen, die im Selbstbericht und in § 2 der studiengangbezogenen
Prifungsordnung zwar stichwortartig benannt, aus Sicht der Gutachter:innen aber nicht nach-
vollziehbar erlautert und konkretisiert werden. Auch bleibt weitgehend unklar, ob sich die Ab-
solvent:innen nun als Psycholog:innen oder als Okonom:innen oder Nachhaltigkeitsmana-
ger:innen bzw. -expertinnen oder Transformationsmanager:innen verstehen sollen.

Aus Sicht der Gutachter:innen muss die Hochschule die sehr allgemein formulierten und zu
breit angelegten Qualifikationsziele des Studiengangs starker auf spezifische inhaltliche
Schwerpunkte der Nachhaltigkeit im Kontext von Psychologie und Okonomik fokussieren und
konkretisieren. Dabei muss in der AuRenkommunikation des Studienprogramms zum Aus-
druck kommen bzw. verdeutlicht werden (z.B. Website der Hochschule und des Studiengangs,
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StPO), dass die Absolvent:innen nach dem Studium nicht in allen Arbeitsbereichen der Nach-
haltigkeit gleichermalRen kompetent sind. Auch missen im Curriculum Module und Lernein-
heiten implementiert werden, die auf den im Studiengang versprochenen Erwerb von Flh-
rungskompetenzen fur Fihrungs- und Fachpositionen in politischen, sozialen und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen vorbereiten. Gleichwohl sind die Gutachter:innen der Ansicht,
dass die angestrebten Lernergebnisse den Zielen einer Erwerbsbefahigung durchaus Rech-
nung tragen.

Der Studiengang entspricht grundsatzlich dem Masterniveau gemall dem Qualifikationsrah-
men fur deutsche Hochschulabschlisse. Das anteilig psychologisch unterlegte Studium tragt
nach Meinung der Gutachter:innen zur Persdnlichkeitsentwicklung der Studierenden bei und
befahigt dartiber hinaus zum kritischen, verantwortungsbewussten und reflektierten Umgang
und zur Mitgestaltung nachhaltiger gesellschaftlicher Prozesse.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist teilweise erfiillt.
Das Gutachter:innengremium schlagt folgende Auflage vor:

- Die Qualifikationsziele, die sich aus der noch zu scharfenden studiengangspezifischen
Verkniipfung der Bereiche ,Psychologie, Nachhaltigkeit und Okonomie* ergeben, sind
zu konkretisieren. In der AuRenkommunikation des Studienprogramms muss zum Aus-
druck kommen bzw. verdeutlicht werden (z.B. Website der Hochschule und des Studi-
engangs, StPO), dass die Absolvent:innen nach dem Studium nicht in allen Arbeitsbe-
reichen der Nachhaltigkeit gleichermafRen kompetent sind. Auch miissen im Curriculum
Module und Lerneinheiten implementiert werden, die auf den im Studiengang verspro-
chenen Erwerb von Fiuhrungskompetenzen fir Fihrungs- und Fachpositionen in poli-
tischen, sozialen und zivilgesellschaftlichen Organisationen vorbereiten.

Schlissiges Studiengangskonzept und adaquate Umsetzung (8 12 MRVO)
Curriculum (8 12 Abs. 1 Satze 1 bis 3 und 5 MRVO)

Sachstand

Der strukturelle Aufbau und die Moduliibersicht des Masterstudiengangs ,Psychologie, Nach-
haltigkeit, Okonomie* ist Abbildung 1 zu entnehmen:
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1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
Okonomie in einer sich Psychologie und Integrale Nachhaltigheits- Praktikum
wandelnden Welt nachhaltiges Verhalten kommunikation
Okonomische Psychologie in Machhaltigkeit und Digitales Machhaltigheits- .
Forschungskolloguium
einer sich wandelnden Welt individuelles Erleben management & -
Ressourcenmanagement,

Psychologie sozialer

Designing interventi Klima- und
Interaktion und Prozesse = r DAl s ima- un

Postwachstumsikonomie

Interkulturalla

Forschungsmethoden I: Forschungsmethoden II: ) ) .
Machhaltigheits- Masterarbeit und
Multivariate Methoden Interdisziplindre Ansatze gk. . i
psychologie Disputation
Bezugswissenschaften und

Einflihrung in die Kommunikation und

. : _g, _ Discovery Lab

interdisziplinare Yerhandlungsstrategien

Farschungsmethodik
Pflichtmaodul Praktische Tatigkeit Abschlussprifung

Abbildung 1: ModulUbersicht, Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie, M.Sc.

Im ersten Semester erwerben die Studierenden ein Verstandnis fur die grundlegenden ékono-
mischen Theorien und Konzepte, insbesondere im Kontext globaler und dynamischer Veran-
derungen. Sie entwickeln analytische Fahigkeiten zur Untersuchung wirtschaftlicher Probleme
und zur Entwicklung von Lésungsstrategien in einem globalen Umfeld. Darauf aufbauend legt
das Modul ,Okonomische Psychologie in einer sich wandelnden Welt" den Grundstein zur For-
derung interdisziplinarer Kompetenzen, indem es psychologische Theorien und Konzepte in
Okonomische Modelle integriert. Die Studierenden lernen, wie psychologische Faktoren das
O0konomische Verhalten beeinflussen und wie psychologische Methoden zur Untersuchung
wirtschaftlicher Fragestellungen angewendet werden kdnnen. Um diese psychologischen Fak-
toren auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene einordnen zu kdénnen, erlangen die
Studierenden weitergehende Kenntnisse in der Sozialpsychologie. Das Modul ,Forschungs-
methoden |: Multivariate Methoden” stattet die Studierenden mit fortgeschrittenen statistischen
Kenntnissen zur Analyse von mehrdimensionalen Daten aus. Diese Kenntnisse werden im
Modul ,Bezugswissenschaften und Einfuhrung in die interdisziplindre Forschungsmethodik*
vertieft und konkret auf verschiedene Bezugswissenschaften bezogen. Die Studierenden ent-
wickeln dabei Kompetenzen zur kritischen Evaluation und Integration von Wissen aus unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.

Im zweiten Semester werden die interdisziplinaren Kompetenzen anwendungsorientiert ver-
tieft und dabei die psychologischen und 6konomischen Kenntnisse auf den Themenbereich
der Nachhaltigkeit angewandt. Das Modul ,,Nachhaltigkeit und individuelles Erleben” vertieft
das Verstandnis der Studierenden hinsichtlich der Wahrnehmung und des Erlebens von Nach-
haltigkeit auf individueller Ebene. Diese Kompetenzen werden im Modul ,Psychologie und
nachhaltiges Verhalten“ um die Ebene des Verhaltens erweitert. Diese Kenntnisse befahigen
sie, psychologische Theorien und Methoden anzuwenden, um nachhaltiges Verhalten zu ana-
lysieren und zu férdern. Ausgehend von diesen Kompetenzen werden die Studierenden befa-
higt, ihr fachliches Wissen auf konkrete 6konomische, 6kologische und soziale Herausforde-
rungen zu beziehen und sie zur Gestaltung und Implementierung von Interventionen (,Desig-
ning interventions*) und innerhalb des ,Discovery Lab“ zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fra-
gestellungen zu nutzen. Sie erlernen dabei praktisch-methodische Kenntnisse zur Entwick-
lung, Durchfiihrung und Evaluation von effektiven Malinahmen und scharfen ihre Innovations-
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und Problemlésungsféahigkeiten. Darlber hinaus lernen sie in interdisziplindren Gruppen zu
interagieren und Verantwortung fir eigene Aufgabenbereiche zu tibernehmen und ihre Ergeb-
nisse in geeigneter Weise zu prasentieren.

Im dritten Semester vertiefen die Studierenden ihre Kompetenzen in den Bereiche Kommuni-
kation, Anwendung von digitalen Tools sowie Ressourcennutzung im Zusammenhang mit
Nachhaltigkeitsthemen. Im Modul ,Integrale Nachhaltigkeitskommunikation* erlernen sie Stra-
tegien und Techniken zur effektiven Vermittlung relevanter Informationen an verschiedene
Zielgruppen und der Berlcksichtigung von emotionalen, kognitiven Aspekten. Erweitert wird
dieses Verstandnis im Modul ,Interkulturelle Nachhaltigkeitspsychologie“ um die kulturellen
Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das Modul ,Digitales Nachhaltigkeitsmanagement” scharft
das Verstandnis der Studierenden fir die Potenziale und Herausforderungen der Digitalisie-
rung im Kontext der Nachhaltigkeit. Inr Wissen Uber die komplexen Zusammenhange zwi-
schen Ressourcennutzung, Klimawandel und wirtschaftlicher Entwicklung in einem post-
wachstumsorientierten Kontext vertiefen sie im Modul ,Ressourcenmanagement, Klima- und
Postwachstumsokonomie®. Sie lernen, wie nachhaltiges Ressourcenmanagement und alter-
native 6konomische Modelle zur Losung 6kologischer und gesellschaftlicher Herausforderun-
gen beitragen konnen. Ubergreifend bereitet das Modul ,Kommunikation und Verhandlungs-
strategien® die Studierenden auf konkrete Situationen in ihrer beruflichen Téatigkeit und ihr
Praktikum im vierten Semester vor. Sie lernen, mit unterschiedlichen Interessengruppen zu
kommunizieren und Verhandlungen zu fihren.

Im vierten Semester ist ein sechswochiges Pflichtpraktikum (250 Stunden) zu absolvieren (225
Stunden sind dabei in einer Praxis- oder Forschungseinrichtung abzuleisten; hinzu kommen
25 Stunden Literaturstudium). Wahrend des Praktikums stehen den Studierenden die Studi-
engangsmanager:innen ihres Standortes als Ansprechperson zur Verfligung, die bei Belangen
zum Praktikum weiterhelfen. Eine regelhafte Betreuung durch z.B. Besuche in der Praxisein-
richtung ist nicht vorgesehen. Die Studierenden reichen vor Beginn des Praktikums einen
Praktikumsantrag ein, auf dem die Tatigkeitsfelder sowie eine feste Ansprechperson in der
Einrichtung aufgefihrt sein miissen. Dieser Antrag wird beim Prifungsamt eingereicht. Im Vor-
feld werden die Studierenden in einer Infoveranstaltung Gber den Ablauf, entsprechende Fris-
ten und Dokumente durch die Studiengangsmanager:innen informiert. Sie unterstiitzen die
Studierenden auch bei Bedarf in der Suche nach einer geeigneten Einrichtung. Das Praktikum
istin 8 7 SPO BT geregelt.

Zum Abschluss des Studiums ist die Masterarbeit zu erstellen, die vorbereitend durch ein For-
schungskolloquium begleitet wird. Die Ergebnisse der Masterarbeit missen von den Studie-
renden im Rahmen einer anschlieBenden Disputation verteidigt werden.

Im Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* erfolgt die Wissensvermitt-
lung vor allem in seminaristischen Vorlesungen, d.h. einer Form der Lehre, die nicht allein auf
die Vermittlung von Informationen durch die Lehrperson setzt, sondern die aktive Teilnahme
der Studierenden erfordert. Welche Lehr- und Lernformen in den einzelnen Modulen verwen-
det werden, ist den Modulbeschreibungen im Modulhandbuch zu entnehmen. Vorlesungen
konnen in physischer Prasenz vor Ort oder in Einzelfallen in digitaler Prasenz durchgefihrt
werden, wobei der Umfang digitaler Prasenzangebote max. 25 % der Lehre betragt. Seminare
und Ubungen finden in der Regel in physischer Prasenz statt.

Das didaktische Konzept umfasst eine lehrveranstaltungsibergreifende Abstimmung von
Lernergebnissen und Lehr-Lernformen (Constructive Alignment), die Aktivierung der Studie-
renden bei gleichzeitiger Férderung der Eigenverantwortung durch Einsatz innovativer Lern-
methoden (Blended Learning, digitalisierte Lernmaterialien tGber die Lernplattform studynet).
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Dabei wird das Selbststudium der Studierenden durch Materialien, wie Podcasts, Selbstlern-
tests, Ubungsaufgaben, Kurzvideos etc. erganzt. Als Lehr- und Lernmethoden kommen laut
Modulhandbuch in der Kontaktzeit insbesondere Gruppendiskussionen, Kleingruppenarbei-
ten, Fall- und Praxisbeispiele, Rollenspiele, Vortrage und Referate, Datenerhebung, Daten-
analyse sowie Feedback durch die Lehrenden zum Einsatz. Der didaktische Rahmen der CFH,
der in einer Anlage hinterlegt ist, basiert auf drei grundlegenden Zielen: eigenstéandiges Den-
ken fordern, Diskurse zur vertieften (sozialen) Reflexion zu erméglichen und den Wissenser-
werb anhand praktischer Erfahrungen zu vertiefen und zu verfestigen.

Studierende haben dartber hinaus die Moglichkeit, sich Gber au3ercurriculare Angebote per-
sonlich zu entwickeln und weiterzubilden. Hierzu steht den Studierenden tber die Plattform
StudyPlus ein breites Angebot an spezifischen Kursen zur Verfigung.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Der als Konzept vorliegende Studiengang verbindet psychologische und 6konomiebezogene
Inhalte mit Nachhaltigkeitsbeziigen. Das Curriculum wurde von der Hochschulleitung der CFH
unter Mitarbeit von zwei Nachhaltigkeitsexpert:innen bzw. Professor:innen der Charlotte
Fresenius Privatuniversitat, University of Sustainability Wien, entwickelt. Die Studiengangsbe-
zeichnung mit den drei durch Komma getrennte Begriffe (,Psychologie, Nachhaltigkeit, Oko-
nomie*) sollte aus Sicht der Gutachter:innen nochmals durchdacht werden, z.B. entsprechend
den gewahlten Schwerpunkten im zu fokussierenden Qualifikationsziel.

Zum Studium zugelassen wird, wer ein Bachelorstudium der Psychologie, der Wirtschaftspsy-
chologie, der Wirtschafts- oder der Sozialwissenschaften im Umfang von mindestens 180 CP
erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Zielgruppen bringen aus Sicht der Gutachter:innen sehr
unterschiedliche methodische, 6konomische und psychologische Kenntnisse und Kompeten-
zen als Zulassungsvoraussetzungen fir das Studium mit. Eine wechselseitige Angleichung
der Kompetenzen mittels der Bearbeitung entsprechender Zusatzmaterialien im Rahmen des
Selbststudiums, so die diesbeziiglichen Uberlegungen der Hochschule, ist aus Sicht der Gut-
achter:innen zumindest fraglich, dass es ausreichend ist. Im Hinblick auf die unterschiedlichen
Eingangsqualifikation bei Studienaufnahme weisen die Gutachter:innen darauf hin, dass aus-
reichende Angebote zur Bearbeitung ggf. individuell festgestellter Defizite gemacht werden
sollten. Das heif3t, den Studierenden sollten Moglichkeiten aufgezeigt werden, wie erganzende
notwendige Studieninhalte, insbesondere im Hinblick auf 6konomische Themen (Psycho-
log:innen) bzw. Methodenkompetenz (Okonom:innen) nachgeholt bzw. auf ein gleiches Ni-
veau gebracht werden kdnnen. Empfohlen wird, im Rahmen eines Zulassungsgesprachs, zu
eruieren, welche Vorkenntnisse die Studierenden jeweils mitbringen, um beispielsweise mit
Brickenkursen vor Beginn des Studiums etwaige Defizite ausgleichen zu kdnnen.

Fur die Gutachter:innen ist bezogen auf das 2.190 Stunden umfassende Selbststudium (ohne
Praktikum) nicht ersichtlich, welche Erwartungen die Hochschule bezogen auf das Selbststu-
dium hat und welche Aufgaben und Lernmaterialien modular jeweils vorgesehen sind (z.B. Zeit
fur die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, Lektire, Hausarbeiten, Prifungsvor-
bereitung etc.). Die Hochschule verweist diesbeziiglich auf einen Leitfaden fur das Selbststu-
dium, in denen die genauen Anforderungen innerhalb des je konkreten Moduls beschrieben
werden. Dieser wird den Studierenden am Studienbeginn zur Verfiigung gestellt wird. Der Leit-
faden ist nachzureichen.

Bezogen auf das sechswdchige, 250-stiindige Pflichtpraktikum ist aus Sicht der Gutachter:in-
nen sicherzustellen, das am jeweiligen Einsatzort eine adéaquate, hochschulisch qualifizierte
Praxisanleitung zur Verfiigung steht und dass das Praktikum auch von Seiten der Hochschule
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adaquat betreut wird. Auch diesbeziglich verweist die Hochschule auf einen Leitfaden, der
aus Sicht der Gutachter:innen nachgereicht werden sollte.

Von den Gutachter:innen wird empfohlen, fur die einzelnen Module Modulverantwortliche (Pro-
fessor:innen) zu benennen. Sie sind in den Antragsunterlagen nicht ausgewiesen.

Der planerische Ansatz des Studiengangs lasst aus Sicht der Gutachter:innen grundsatzlich
einen Studienverlauf in der vorgesehenen Regelstudienzeit erwarten. Die Gutachter:innen
sind zudem der Ansicht, dass die angestrebten Lernergebnisse den Zielen der Erwerbsbefa-
higung weitgehend Rechnung tragen. Auch die Weiterentwicklung der Personlichkeit der Stu-
dierenden ist ein erkennbares Studienziel. Das Studiengangskonzept umfasst vielfaltige, an
die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen. Die Studie-
renden werden in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen einbezogen.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist teilweise erflillt.
Das Gutachter:innengremium schlagt folgende Auflagen vor:

- Der Leitfaden fur das Selbststudium ist nachzureichen.
- Der Leitfaden fur das Praktikumskonzept ist nachzureichen.

Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlungen:

- Bezogen auf die verschiedenen studentischen Zielgruppen wird empfohlen, im Rah-
men eines Zulassungsgesprachs zu prifen, welche Vorkenntnisse die Studierenden
bezogen auf psychologische, methodische und 6konomische Kompetenzen mitbrin-
gen, um beispielsweise mit Briickenkursen vor Beginn des Studiums etwaige Defizite
ausgleichen zu kénnen.

- Nahegelegt wird, fiuir die einzelnen Module Modulverantwortliche (Professor:innen) zu
benennen.

- Die Studiengangsbezeichnung sollte nochmals durchdacht werden, z.B. entsprechend
den gewahlten Schwerpunkten im zu fokussierenden Qualifikationsziel.

Mobilitat (8§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO)

Sachstand

Im Studienverlaufsplan ist kein Mobilitdtsfenster ausgewiesen, verpflichtende Auslandsaufent-
halte sind im Studiengang ebenso wenig vorgesehen. Gleichwohl bestehen studienstrukturelle
Rahmenbedingungen, die einer Mobilitat grundsatzlich férderlich sind: So werden alle Module
innerhalb eines Semesters abgeschlossen. Zudem sind die Anerkennungsregeln von in- und
auslandischen Studiengangen gemal der Lissabon-Konvention in § 20 der SPO-AT festge-
legt.

Das Pflichtpraktikum kann auf Wunsch im Ausland abgeleistet werden. Aul3erhalb der Vorle-
sungszeit kdnnen die Studierenden der CFH einen dreiwtchigen Sprachkurs im Studienzent-
rum der Hochschule Fresenius in New York absolvieren. Neben Business English finden dabei
Workshops zum Thema Networking, Personal Branding und Leadership statt. Standortiiber-
greifend haben die Studierenden in jedem Semester zudem die Mdglichkeit, an einer drei- bis
viertdgigen Studienfahrt teilzunehmen (z. B. nach London, Helsinki, Madrid, Dublin, New
York). Bei Fragen zum Thema Studium oder Praktikum im Ausland kdnnen die Studierenden
auf die Infrastruktur und Kooperationen des International Office zurlickgreifen.
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Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Fur den konsekutiven Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* wird zwar
kein explizites Mobilitatsfenster ausgewiesen, die Gutachter:innen sehen jedoch gute Rah-
menbedingungen fir die studentische Mobilitat, da alle Module innerhalb eines Semesters ab-
schlie3en. Laut Hochschule kann das Pflichtpraktikum im Ausland absolviert werden. Diesbe-
zlugliche Wiinsche der Studierenden werden nach dem Eindruck der Gutachter:innen von Sei-
ten der Hochschule unterstitzt.

Die Anerkennung von Studienleistungen entsprechend der Lissabon-Konvention ist aus Sicht
der Gutachter:innen in § 20 der SPO AT adaquat geregelt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Personelle Ausstattung (8 12 Abs. 2 MRVO)

Sachstand

Bezogen auf eine Studienkohorte ergibt sich fir den viersemestrigen Masterstudiengang ,,Psy-
chologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* (erstmaliger Start: Wintersemester 2025/2026) bei Voll-
auslastung der 35 Studienplatze gemaR Lehrverflechtungsmatrix und Studienverlaufsplan ein
Lehrbedarf von insgesamt 40 SWS pro Studienstandort, der durch das jeweilige Lehrpersonal
vor Ort abgedeckt werden muss. Die 40 SWS verteilen sich im Vollaufwuchs auf 27 SWS im
Wintersemester und 13 SWS im Sommersemester.

Fur den Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* sind pro Standort 1,25
VZA professorales Personal geplant. Jede Professur erhilt eine wissenschaftliche Mitarbei-
ter:innen-Stelle in dem Stellenumfang, den die Professur selbst umfasst. Dass bedeutet, dass
dem Studiengang 1,25 VZA Wissenschaftliche Mitarbeitende zugeordnet werden. Damit ste-
hen pro Standort 2,5 VZA festangestelltes Personal zur Verfligung, das in die Lehre eingebun-
den wird. Konkret werden an jedem Standort professoral 1,00 VZA Okonomische Psychologie
und Psychologie der Nachhaltigkeit (umweltpsychologisches und wirtschaftspsychologisches
Profil) sowie 0,25 VZA Psychologische Methodenlehre benétigt. Die Professuren in der Psy-
chologischen Methodenlehre sind an allen vier Standorten bereits besetzt. Die noch zu beset-
zenden Professuren in der Okonomischen Psychologie und Psychologie der Nachhaltigkeit
werden laut CFH zu Beginn des Studienbetriebes zum Wintersemester 2025/2026 mit habili-
tiertem oder habilitationsaquivalentem Personal gemaf3 Berufungsordnung der CFH besetzt.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen-Stellen werden zeitgleich mit den Professor:innen-
stellen vor Beginn des Studiengangs besetzt.

Der Standort Wiesbaden verflgt laut Lehrverflechtungsmatrix derzeit Uber eine studienrele-
vante Professur, der Standort Koln beschéftigt eine studienrelevante Professur und eine:n stu-
dienrelevante:n Mitarbeiter:in, am Standort Disseldorf steht eine studienrelevante Professur
und eine studienrelevante Mitarbeiterin zur Verfligung, am Standort Hamburg ist eine studien-
relevante Professur im Berufungsverfahren. Die 1,0 VZA Professur der Psychologischen Me-
thodenlehre ist mit einer Person besetzt, die im Umfang von 0,5 VZA in Kéln und im Umfang
von 0,5 VZA in Dusseldorf angestellt ist). Die Professuren in der Psychologischen Methoden-
lehre sind laut CFH an allen vier Standorten bereits besetzt. Die in den jeweiligen Modulen
vorgesehenen Lehrenden sind der Lehrverflechtungsmatrix zu entnehmen.
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Laut den Lehrverflechtungsmatrizen fur den Studiengang an den vier Standorten werden von
den jeweils insgesamt 40 SWS an Lehre je Standort 30 SWS (75 %) von hauptamtlich Leh-
renden und zehn SWS (25 %) an Lehre von Lehrbeauftragten erbracht. Der Umfang der pro-
fessoralen Lehre im jeweiligen Studiengang liegt laut Lehrverflechtungsmatrix bei 20 SWS (50
%), der Anteil an Lehre, die von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen erbracht wird, liegt bei
10 SWS (25 %).

Aus der jeweiligen Lehrverflechtungsmatrix gehen die Namen der hauptamtlich Lehrenden
(soweit bekannt), deren Titel/ Qualifikation, ihre Denomination/-Lehrgebiet, die Lehrverpflich-
tung pro Studienjahr insgesamt, die Module im Studiengang, in denen gelehrt wird, die Anzahl
der SWS, die im jeweiligen Studiengang gelehrt werden, sowie die SWS, die in weiteren Stu-
diengéangen gelehrt werden hervor (soweit bekannt).

Die Hochschule hat das berufliche Profil der Lehrenden gelistet. Aus den Profilen gehen die
Denomination/Stellenbeschreibung sowie die Qualifikation, die Arbeits- und Forschungs-
schwerpunkte, die Lehrgebiete im jeweiligen Studiengang und das Lehrdeputat hervor.

Um eigenstandige Lehre durchfihren und Prifungen abnehmen zu kénnen, missen Lehrbe-
auftrage folgende Kriterien erfiillen: Fachkompetenz, Lehrerfahrung, gute Evaluationsergeb-
nisse, wissenschaftlicher Hintergrund und Forschungsexpertise sowie Praxiserfahrungen in
dem zu vertretenden Gebiet. Sie werden von den Studiengangsmanager:innen, die fur die
Lehrplanung verantwortlich sind, begleitet.

Zur fachlichen und Gberfachlichen Weiterentwicklung stehen den Mitarbeitenden der CFH un-
terschiedliche Weiterbildungsmdoglichkeiten zur Verfigung. Die Abteilung der Personalent-
wicklung bietet fur alle Mitarbeitenden sogenannte Entwicklungswerkstatten an. Das sind vir-
tuelle Trainings, die von qualifizierten Mitarbeitenden moderiert und interaktiv sowie praxisori-
entiert durchgefuhrt werden. Entwicklungswerkstatten gibt es z.B. zu den Themen gewaltfreie
Kommunikation, Resilienz und Feedback. Darliber hinaus gibt es Fiihrungswerkstatten, die
Themen speziell fur FUhrungskrafte adressieren. Fir Lehrpersonen werden hochschuldidakti-
sche Weiterbildungen angeboten. Einmal pro Semester findet auRerdem der Tag der digitalen
Lehre statt. Externe Lehrbeauftragte sind grundsétzlich selbststandig tatig und fir ihre person-
liche Weiterbildung verantwortlich. Alle Weiterbildungsangebote werden den Mitarbeitenden
Uiber das Intranet oder die Lernplattform der Bildungsgruppe kommuniziert.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Die Gutachter:innen nehmen zur Kenntnis, dass im viersemestrigen Masterstudiengang ,,Psy-
chologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* bei Vollauslastung der jeweils 35 Studienplatze an den
jeweiligen Standorten gemafld Lehrverflechtungsmatrix und Studienverlaufsplan pro Kohorte
(vier Semester) ein Lehrbedarf von insgesamt 40 SWS durch das jeweilige Lehrpersonal ab-
zudecken ist.

Jede VZA Professur wird mit einem Lehrdeputat von neun SWS pro Semester geplant. Das
professorale Deputat soll sich laut Auskunft der Hochschulleitung vor Ort zu 50% auf For-
schung, zu 30% auf Lehre und zu 20% auf Verwaltung verteilen. Die wissenschaftlichen Mit-
arbeiter:innen steuern jeweils ein Lehrdeputat von drei bis vier SWS pro Standort bei. Laut
Auskunft der Hochschulleitung vor Ort wird derzeit die Ausschreibung fiir die Professuren und
Mitabeiter:innen-Stellen vorbereitet. Die Berufungs- und Besetzungsverfahren dauern laut
Auskunft der Hochschulleitung auf Basis bisheriger Erfahrungen in der Regel max. ein Drei-
vierteljahr. Dies ist aus Sicht der Gutachter:innen ein sehr enger Zeitplan fiir die Berufungen
und Stellenbesetzungen. Aus ihrer Sicht missen die Stellen vor Studienbeginn im Winterse-
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mester 2025/2026 adaquat besetzt sein, um die Lehre an den Standorten des Masterstudien-
gangs zu gewahrleisten. Deshalb halten sie es fur zwingend notwendig, dass die adaquate
Besetzung der vorgesehenen Professuren im Umfang von jeweils 1,25 VZA sowie der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter:innen ebenfalls im Umfang von 1,25 VZA an allen vier Studienstand-
orten (Wiesbaden, Kéln, Dusseldorf und Hamburg) vor Beginn des Studiums angezeigt wird.
Daruber hinaus halten es die Gutachter:innen ebenfalls fir erforderlich, dass die Hochschule
fur die vier Studienstandorte Wiesbaden, Kéln, Dusseldorf und Hamburg einen studiengang-
bezogenen Aufwuchsplan des Lehrpersonals bis zur Vollauslastung des Studiengangs vorlegt.
Von den Gutachter:innen positiv registriert wird, dass von Seiten der Hochschule vorgesehen
ist, auch professorable Personen aus dem Bereich der Okonomie in die Lehre einzubinden.

Die Gutachter:innen nehmen zur Kenntnis, dass fir die an der Hochschule angestellten Leh-
renden ausreichend Maoglichkeiten fur hochschuldidaktische Weiterbildungen angeboten wer-
den. Sie empfehlen der CFH, auch fir externe Lehrbeauftragte Mdglichkeiten der (insbeson-
dere auch hochschuldidaktischen) Weiterbildung zu schaffen.

Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist teilweise erfillt.
Das Gutachter:innengremium schlégt folgende Auflagen vor:

- Fur die vier Studienstandorte Wiesbaden, Koéln, Dusseldorf und Hamburg ist die ada-
quate Besetzung der vorgesehenen Professuren im Umfang von jeweils 1,25 VZA so-
wie der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen ebenfalls im Umfang von 1,25 VZA vor
Beginn des Studiengangs anzuzeigen.

- Fur die vier Studienstandorte Wiesbaden, KdlIn, Disseldorf und Hamburg ist ein studi-
engangbezogener Aufwuchsplan des Lehrpersonals bis zur Vollauslastung des Studi-
engangs vorzulegen.

Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlung:

- Die CFH sollte auch fiir externe Lehrbeauftragte Moglichkeiten der (insbesondere auch
hochschuldidaktischen) Weiterbildung schaffen.

Ressourcenausstattung (8 12 Abs. 3 MRVO)

Sachstand

Der Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* wird ab dem Wintersemester
2025/2026 an den Hochschulstandorten Wiesbaden, Kdln, Dusseldorf und Hamburg angebo-
ten. Da der Studienbetrieb am Standort Wiesbaden im Sommersemester 2022, am Standort
Hamburg im Wintersemester 2022/2023 und an den Standorten Kéln und Disseldorf im Som-
mersemester 2023 aufgenommen wurde, stehen fir die Durchfihrung der Prasenzlehre be-
reits rAumlich-sachliche Ressourcen zur Verfligung, die sukzessive weiter ausgebaut werden
sollen. An den Hochschulstandorten teilt sich die CFH mit der kooperierenden Hochschule
Fresenius (HSF) gemeinsam genutzte raumliche und s&chliche Ressourcen, wobei die jewei-
ligen Lehrbereiche der beiden Hochschulen voneinander abgegrenzt wurden. Zu den gemein-
sam genutzten Ressourcen zahlen Raumlichkeiten fir Lehre und Selbststudium, Prifungsamt,
Studierendenservice, Medienraume, Cafeterien, Mensen und Sozialflachen ebenso wie das
Campusmanagement-System der Hochschulverwaltung. Eine ausfihrliche Auflistung der an
den vier Standorten vorhandenen Horséale, Seminarraume, EDV-Raume, Stillarbeitsraume so-
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wie Aufenthaltsr&ume findet sich im sogenannten ,Raumbuch®, das auch Angaben zur Raum-
grofl3e und Anzahl der Platze enthalt. Der geplante Aufwuchs der rdumlichen Ressourcen und
der geplante Ausbau der bereits vorhandenen Labore fiir die adaquate Durchfiihrung des Mas-
terstudiengangs ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* wird in zwei weiteren Anlagen er-
sichtlich. Unter Bertcksichtigung des geplanten Studierendenaufwuchses ist laut CFH mit ei-
ner rdumlichen Auslastung von einem Raum (Horsdle und Seminarrdume) im Vollaufwuchs
bei max. 27 SWS pro Semester zu rechnen. Dariiber hinaus wird fur die Lehre im Modul ,For-
schungsmethoden |: Multivariate Methoden* der Zugang zu einem Medienraum mit entspre-
chend ausgestatteten Arbeitsplatzen (Computer mit vorinstallierter Software) bengtigt. Alle fur
die Lehre erforderlichen Raume stehen an den vier Standorten bereits zur Verfigung. Weitere
Anlagen zur Ausstattung listen die an den Standorten vorhandene Software und das Ausstat-
tungskonzept fur die Professuren. Die konkreten Ausstattungsbedarfe der Professuren werden
individuell je Professur im Rahmen der Berufungsverhandlungen ermittelt und festgelegt.

An allen Standorten stehen bereits sogenannte Studiengangsmanager:innen (mind. 0,5 VZA)
zur Verfuigung, die jeweils fur die Betreuung der Studierenden und Dozierenden vor Ort sowie
fur organisatorische Fragen zustandig sind. Diese Personen tGbernehmen auch die Lehrein-
satzplanung und die Koordination der Praktika. Dariiber hinaus sorgen sie fir die Einhaltung
der Studienganginhalte und -ziele sowie die standortiibergreifenden Qualitdtsvorgaben. Die
CFH und die Schwesterhochschule HSF greifen zudem auf gemeinsame administrative per-
sonelle Ressourcen der folgenden Abteilungen an den jeweiligen Standorten zu: allgemeine
Hochschuladministration, Studierendenservice, Prifungsamt, Bibliothek, Stunden- und Raum-
planung, Qualitdtsmanagement, IT, Marketing, Interessen- und Bewerbermanagement, Con-
trolling, Rechnungswesen und Personal, technische Mitarbeitende fir Labore und Logistik,
Sekretariate sowie Facility Management und Geschéftsfiihrung.

An allen Studienstandorten steht den Studierenden eine Bibliothek mit physischen Exempla-
ren sowie virtuellen Zugangen inkl. Datenbanken zur Verfigung. Insgesamt kénnen die Stu-
dierenden in den flr diesen Studiengang relevanten Gebieten auf ca. 18.500 E-Books und
6.000 digitale Zeitschriften zugreifen. Am Standort Wiesbaden stehen dariiber hinaus 510
Printexemplare, am Standort KoIn 738, am Standort Disseldorf 629 und am Standort Hamburg
641 Printexemplare zur Verfiigung. Die Anschaffung studiengangspezifischer Literatur erfolgt
nach Prifung des aktuellen Bestandes durch die Lehrperson des jeweiligen Moduls. Diese
stellt eine Ubersicht der benétigten Literaturressourcen zusammen, von denen fehlende
Exemplare Gber die Studiengangsmanager:innen gesammelt an die Bibliothek weitergeleitet
werden. Die Literaturlisten werden den Studierenden am Semesterbeginn Uber die Lernplatt-
form mitgeteilt. Dartiber hinaus kénnen Dozierende im Rahmen der Budgetplanung Anschaf-
fungen beauftragen. Bei Neuanschaffungen werden laut Hochschule E-Books auf Grund der
besseren Verfugbarkeit bevorzugt. Fir die Studierenden stehen folgende lizensierten E-Res-
sourcen zur Verfligung:

- Alle E-Journals von Springer und Wiley,

- alle E-Journals von SAGE und Lizenzen der Annual Reviews (inkl. Psychologie),
- alle E-Journals von Elsevier,

- das ,Gesundheitspaket” von Thieme (inkl. Psychologie),

- das ,Psychologiepaket” von Hogrefe,

- die E-Journals von Karger (inkl. Psychologie),

- PsycArticles der APA,

- PsyContent, Themenpaket,

- PsyJOURNALS von Hogrefe,

- WISO,
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- Statista (Gesamtzugriff),

- Cochrane Library,

- Web of Science Core Collection, Business Source Ultimate (via EBSCOhost),
- Hoppenstedt-Aktienfuhrer.

Die Bibliothek am Standort Wiesbaden steht den Studierenden montags, dienstags, donners-
tags und freitags von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie mittwochs von 8.00 bis 18.00 Uhr zur Verfi-
gung. In Kdln ist die Bibliothek von Montag bis Freitag von 11.00 bis 17.00 Uhr und am Sams-
tag von 11.00 bis 15.00 Uhr gedffnet, in Hamburg am Montag von 15.00 bis 18.00 Uhr, am
Dienstag und Mittwoch von 9.00 bis 17.30 Uhr sowie am Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Die
Dusseldorfer Bibliothek ist am Montag und am Dienstag von 9.00 bis 14.00 Uhr, donnerstags
von 13.00 bis 18 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 16.00 Uhr gedffnet.

Die Raumlichkeiten der Bibliotheken kénnen von den Studierenden wahrend der Offnungszei-
ten, die Uber das Studierendenportal einsehbar sind, genutzt werden. Die Bibliotheken verfi-
gen Uber Stillarbeitsplatze im Lesesaal sowie Gruppenrdume, die sich die Studierenden fir
bestimmte Zeitslots buchen kénnen. Zu den Offnungszeiten steht das Bibliothekspersonal fiir
Fragen zur Benutzung der Bibliothek zur Verfligung. Zu Beginn des Semesters werden auf3er-
dem Bibliothekseinfiihrungen bzw. Einfihrungsveranstaltungen zur Datenbankrecherche an-
geboten. Fir eine Fernleihe kdnnen die 6ffentlichen Bibliotheken an den Standorten Wiesba-
den, Hamburg und Disseldorf kostenfrei genutzt werden. Am Kdlner Standort ist hierflir eine
geringe Geblihr zu entrichten.

Die Studierenden der CFH erhalten einen individuellen Zugang zur E-Learning-Plattform ,stu-
dynet“ mit einem eigenen Zugangsbereich. Dort sind alle relevanten Studiengangunterlagen
sowie Lehr-/Lernmaterialien abgelegt. Dartiber hinaus finden die Studierenden dort alle Infor-
mationen rund um den Studiengang.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Die Gutachter:innen nehmen zur Kenntnis, dass der zu akkreditierende Studiengang der CFH
an den vier Studienstandorten an einer gemeinsamen Infrastruktur mit der kooperierenden
Schwester-Hochschule Fresenius (HSF) partizipiert. Das heil3t zum einen, dass fir die Durch-
fuhrung der Prasenzlehre ab dem Wintersemester 2025/2026 bereits raumlich-sachliche Res-
sourcen zur Verfligung stehen, die — auch aus Sicht der Gutachter:innen — entsprechend dem
Studierendenaufwuchs sukzessive weiter ausgebaut werden miissen. Das heil3t zum anderen,
dass die raumlichen und sachlichen Ressourcen mit der Schwester-Hochschule geteilt wer-
den. Die am Standort KdIn vorhandenen und von den Gutachter:innen vor Ort besichtigten
Horsédle und Seminarrdume ermdglichen nach Einschatzung der Gutachter:innen einen ord-
nungsgeméafRen Lehrbetrieb. Die Ausstattung der Kolner Horsale, Seminarraume, EDV-
Raume, Stillarbeitsraume sowie Aufenthaltsraume ist nach Auffassung der Gutachter:innen
angemessen. Die Gutachter:innen gehen auf Basis der vorgelegten Unterlagen davon aus,
dass auch an den andern Studienstandorten die rAumlich-séchlichen Ressourcen fir die Auf-
nahme des Studienbetriebs ausreichend sind. Der Studiengang greift an den vier Studien-
standorten zudem auch auf hochschulgemeinsame administrative personelle Ressourcen zu-
rick. Der Umfang der technischen und administrativen personellen Ausstattung, auch im Hin-
blick auf die Studierendenbetreuung und -beratung erscheint den Gutachter:innen fir den Stu-
dienbeginn im kommenden Wintersemester ausreichend. Laut Hochschule wird sich der wei-
tere administrative Stellenaufwuchs am Studierendenaufwuchs orientieren.

Das den Gutachter:innen vorliegende und von der Hochschule auf Nachfrage der Gutachter:in-
nen erlauterte und konkretisierte Ausstattungskonzept fir Professuren im Hinblick auf Lehre
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und Forschung ist demnach fur den Studienstart ausreichend. Laut Hochschule sollen die vor-
handenen Sachmittel, die Ausstattung fur die Lehre, die Labore und die erforderliche Labo-
rausstattung entsprechend den Fachprofilen der noch zu berufenden Professuren erganzt und
erweitert werden. Dies wird von den Gutachter:innen begrift.

Laut den befragten Studierenden bietet die CFH an ihren Studienstandorten fir alle Immatri-
kulierten u.a. ein Semesterticket fur den offentlichen Nahverkehr sowie Moglichkeiten des
Hochschulsports an. Dies findet in den Akkreditierungsunterlagen jedoch keine Erw&hnung.
Die Gutachter:innen empfehlen der Hochschule im Sinne der Studierenden, auf solche Ange-
bote und Mdglichkeiten auf der Website hinzuweisen.

An den vier Studienstandorten steht den Studierenden eine Bibliothek zur Verfigung, die Uber-
wiegend E-Books, E-Journals und Datenbanken zur Verfigung stellt. Die Anschaffung studi-
engangspezifischer Literatur wird laut Hochschule von den jeweiligen Modulverantwortlichen
beauftragt. Die modulbezogenen Literaturlisten werden den Studierenden am jeweiligen Se-
mesterbeginn tber die Lernplattform mitgeteilt. Vor dem Hintergrund der unspezifischen Stu-
diengangbezeichnung und des Studienkonzepts empfehlen die Gutachter:innen der Hoch-
schule, Studieninteressierte und Studierende Uber die Website des Studiengangs bereits im
Vorfeld des Studiums auf studiengangrelevante Grundlagenliteratur aufmerksam zu machen,
damit diese sich bereits vor Studienbeginn tber Themen und Inhalte des Studiengangs infor-
mieren kénnen.

Die Offnungszeiten der Bibliotheken sind aus Sicht der Gutachter:innen knapp bemessen.
Diesbeziglich wird empfohlen, die Offnungszeiten der Bibliotheken mit den Bedarfen der Stu-
dierenden abzustimmen.

Nach Einschatzung der Gutachter:innen sind an den Studienstandorten der Hochschule aus-
reichend gute Rahmenbedingungen an raumlicher und séachlicher Ausstattung sowie an admi-
nistrativem Personal zur Durchfiihrung des Studiengangs gegeben. Die Bemiihungen der
Hochschule, die rAumlich-séchliche Ausstattung an den Standorten stetig zu verbessern, wird
von den Gutachter:innen positiv zur Kenntnis genommen.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.
Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlungen:

- Die knappen Offnungszeiten der Bibliotheken sollten in Riicksprache mit den Bedarfen
der Studierenden abgeglichen werden.

- Die Hochschule kénnte Studieninteressierte und Studierende Uber die Website des
Studiengangs bereits im Vorfeld des Studiums auf studiengangrelevante Grundlagen-
literatur aufmerksam machen, damit diese sich bereits vor Studienbeginn Giber Themen
und Inhalte des Studiengangs informieren kénnen.

- Die Hochschule kénnte auf ihrer Website im Sinne der Studierenden auch auf Freizeit-
und Mobilitdtsangebote fiur ihre Studierenden aufmerksam machen.

Priafungssystem (8 12 Abs. 4 MRVO)

Sachstand

Die Prufungsformen an der CFH sind in § 19 der SPO-AT definiert und geregelt. Die Prifungs-
form ,Essay” wird in 8 11 Abs. 1 der SPO-BT naher erlautert. Eine weitere, studiengangrele-
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vante Prifungsform ist die Parcoursprifung, bei der an mehreren, nacheinander zu absolvie-
renden Einzelstationen verschiedene anwendungsorientierte Kompetenzbereiche gepruift wer-
den. Sie ist als Abs. 3in § 11 SPO-BT verankert.

Von den 18 Modulen im Masterstudiengang werden 14 mit nur einer Prifungsleistung abge-
schlossen. Ausnahmen im Studiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* bilden fol-
gende Module, die wie folgt abgeschlossen werden: M-PNO 1 ,Okonomie in einer sich wan-
delnden Welt* (Priiffungsform: Essay und Prasentation), M-PNO 8 ,Designing interventions®
(Priifungsform: Projektarbeit und Prasentation), M-PNO 13 ,Ressourcenmanagement, Klima-
und Postwachstumsokonomie* (Priifungsform: Projektarbeit und Prasentation) sowie M-PNO
17 ,Masterarbeit und Disputation” (Prifungsform: Masterarbeit und Disputation) (siehe nach-
folgende Abbildung 2).

Essay und . ) ) .
- ) Klausur Prasentation Praktikumsnachweis*
Prasentation
Klausur Reflexionsbericht Klausur Prasentation*
Projektarbeit und Projektarbeit und
Klausur - . = .
Prasentation Prasentation
Portfoli Portfoli Prasentati Masterarbeit &
olio ortfolio rasentation Disputation
Referat Posterprasentation Anwesenheitspflicht*
6 6 5 (4]

(zzgl. Abschlussprifung)
* diese Profungsleistung wird mit  bestanden®/  nicht bestanden® bewertet.

Abbildung 2: Ubersicht Prifu ngsformen im Semesterverlauf

Pro Semester mussen die Studierenden laut Studienverlaufsplan minimal drei und maximal
sechs Prifungsleistungen absolvieren, wenn ,Anwesenheitspflicht und aktive Teilnahme* und
.Praktikumsnachweis* nicht als Prifungsform verstanden werden. Im ersten Semester sind
sechs Prifungen, im zweiten Semester ebenfalls sechs Prufungen, im dritten Semester funf
Prifungen und im vierten Semester drei Priifungen abzulegen. Klausuren sowie die Parcour-
sprufung werden in der zweiwdchigen Hauptprifungsphase am Ende der Vorlesungszeit des
Semesters absolviert. Dieser Priifungsphase ist eine Woche vorgelagert, in der keine Prasenz-
veranstaltungen mehr durchgefiihrt werden und den Studierenden zusatzlich Zeit zur Vorbe-
reitung auf die anstehenden Prifungen eingerdumt wird. Fur die Abgabe von schriftlichen Aus-
arbeitungen gibt es zwei Wochen nach Ende der Hauptprifungsphase einen einheitlichen Ter-
min. (Poster-)Prasentationen und Referate werden von den Studierenden semesterbegleitend
absolviert. In der Mitte des Vorlesungszeitraums ist dartber hinaus eine weitere Prifungswo-
che vorgesehen, die von den Studierenden fir Nach- bzw. Wiederholungspriifungen genutzt
werden kann.

Nicht bestandene Modulpriifungen kdnnen geméan § 23 Abs. 1 SPO-AT grundsatzlich zweimal
wiederholt werden. Die Masterarbeit und die Disputation kénnen gemaf § 14 Abs. 1 SPO-BT
einmal wiederholt werden.
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Die Hochschule hat die Rechtspriifung der Prifungsordnung bislang nicht bestétigt.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Aus Sicht der Gutachter:innen ist das Prufungswesen adaquat organisiert. Die Prifungsbelas-
tung ist mit drei bis maximal sechs Prifungen pro Semester angemessen. Die Gutachter:innen
stellen einen ausgewogenen Prifungsmix fest. Die fir die Module vorgesehenen benoteten
und unbenoteten (bestanden versus nicht bestanden) Prifungsleistungen sind nach Ansicht
der Gutachter:innen kompetenzorientiert ausgestaltet. Die Wiederholung einer nicht bestan-
denen Modulprifung sowie die Wiederholung einer nicht bestandenen Masterarbeit und Dis-
putation sind angemessen geregelt. Positiv registriert wird, dass Studierenden bei Nicht-Be-
stehen einer Priifung eine zeitnahe Wiederholung zugesichert wird.

Die studiengangspezifische Prifungsordnung, die bislang im Entwurf vorliegt, sollte aus Sicht
der Gutachter:innen zeitnah verabschiedet und vorgelegt werden. Die Gutachter:innen gehen
davon aus, dass die Priifungsordnung in der vorliegenden Form umgesetzt wird, Anderungen
der Prifungsordnung sind anzuzeigen.

Die Hochschule wird die Prufungsordnung in genehmigter Form und rechtsgeprft vorlegen.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO)

Sachstand

Zur Sicherstellung eines planbaren und verlasslichen Studienbetriebes hat die Hochschule im
Rahmen der Entwicklung des Studiengangs folgende MalRhahmen umgesetzt, die das Stu-
dium in der Regelstudienzeit und tberschneidungsfrei ermdglichen sollen: Alle Lehrveranstal-
tungen werden grundsatzlich wéchentlich, entsprechend der Semesterwochenstundenanzahl
Uber den gesamten Semesterverlauf durchgefiihrt. In Einzelfallen und wo es sinnvoll ist (z.B.
bei Lehre durch externe Lehrbeauftragte, bei der Bearbeitung von Projektaufgaben) kénnen
Module auch als Blockveranstaltung durchgefiihrt werden. Dartiber hinaus besteht in Einzel-
fallen die Mdglichkeit, max. 25 % der Lehre digital durchzufihren. Diese Option wird an der
CFH lediglich fur virtuelle, synchrone Veranstaltungen (i.d.R. 90 Minuten) genutzt. Hierbei par-
tizipieren die Studierenden aller Standorte gleichermalR3en an dem jeweiligen Angebot und pro-
fitieren von der jeweiligen Expertise vor Ort. Durch die synchrone Darbietung der Onlinevorle-
sungen ist die Moglichkeit eines Austauschs auch wéhrend der Vorlesung gegeben. In welcher
Form die Lehrveranstaltungen im jeweiligen Semester angeboten werden, wird den Studieren-
den vor Semesterbeginn mitgeteilt.

Insgesamt umfasst ein Semester 26 Wochen. Hiervon sind die ersten beiden Semesterwochen
sowie die Wochen 21 bis 26 vorlesungs- und prifungsfrei. In diesen Wochen besteht die M6g-
lichkeit, kurzere Praktika bzw. Teile der curricularen Praktika zu absolvieren. Ab der dritten
Semesterwoche startet die Vorlesungszeit, die 14 Wochen umfasst. Die Vorlesungszeit wird
nach sieben Wochen durch eine Woche fur Wiederholungsprufungen unterbrochen. Vorlesun-
gen und andere Lehrveranstaltungen liegen stets in einem Zeitfenster von 7:30 Uhr bis 19:30
Uhr. Es wird versucht, pro Vorlesungswoche einen vorlesungsfreien Tag zu planen, um das
Selbststudium der Studierenden zu unterstutzen.

Die Hochschule hat einen Studienverlaufsplan eingereicht, aus dem u.a. die Aufteilung der
Semesterwochenstunden je Modul und Semester, der Workload, die Leistungspunkte sowie
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die Prufungsform der Module hervorgehen. Das Curriculum des Studiengangs ist so konzipiert,
dass alle Module binnen eines Semesters zu absolvieren sind. Mit Ausnahme von einem Mo-
dul umfassen alle Module mindestens fiinf, i.d.R. sechs CP. Die Ausnahme ist das Modul ,,Kol-
loquium® mit zwei CP. Pro Semester werden 30 CP erworben (ein CP entspricht 25 Stunden).
Die Modulprufungen verteilen sich Uber die Semester. Die Moglichkeit der Wiederholung einer
Modulprufung ist gegeben (siehe Kriterium Prifungssystem).

Eine Uberpriifung der Angemessenheit des Workloads erfolgt durch die Lehrevaluation, die
spezifische Fragen zur Lern- und Prifungsbelastung der Studierenden enthalt. Die Evaluation
wird einmal pro Semester durchgefiihrt und von der Stabstelle Qualitdtsmanagement sowie
dem:der Studiengangsmanager:in ausgewertet. Sofern notwendig, werden entsprechende
Malnahmen zur Anpassung des Workloads durchgeftihrt.

Ein ergdnzendes umfassendes Beratungs- und Unterstiitzungsangebot wird seitens der CFH
als wesentliche Komponente eines serviceorientierten Angebots angesehen. Die fachliche Be-
treuung erfolgt durch feste und individuelle Sprechstundentermine der akademisch Lehrenden
oder durch entsprechende Kontaktmdoglichkeiten per E-Mail oder Uber die Online-Lernplattform
studynet. Auf der Lernplattform werden den Studierenden auch alle relevanten Informationen
und Dokumente (Modulhandbuch, Studienverlaufsplan, Studien- und Priifungsordnungen) so-
wie Anderungen im Studienprogramm zur Verfigung gestellt und mitgeteilt. Dartiber hinaus
erfolgen eine kontinuierliche fachliche Betreuung und Beratung durch die an den einzelnen
Standorten angestellten wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Die tberfachliche Betreuung der
Studierenden erfolgt schwerpunktmafig durch das nichtwissenschaftliche Personal an den
Standorten.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Die im Rahmen der Konzeptakkreditierung vor Ort in KoIn befragten Studierenden aus dem
Bachelorstudiengang ,Psychologie” zeigten sich zufrieden mit der CFH und den Studienbe-
dingungen vor Ort. Hervorgehoben werden inshesondere die gute Erreichbarkeit der Lehren-
den, ihre ,Nahbarkeit”, der studienfreie Wochentag sowie ihre Mitgestaltungsmoglichkeiten.
Der von der Hochschule vorgesehene vorlesungsfreie Wochentag, der sowohl zuséatzliche Zeit
fur das Selbststudium als auch die Chance auf eine begrenzte berufliche Nebentatigkeit er-
moglicht (z.B. Minijob), wird von den Gutachter:innen als zielfihrend eingestuft. Mit den zu-
kunftig Studierenden und/oder der Studierendenvertretung sollen laut CFH zukuiinftig auch Fra-
gen der Studiengangsentwicklung diskutiert werden. Diese Ankindigung wird von den Gut-
achter:innen unterstiitzt. Studierende kénnen bei den Studiengangsmanager:innen zeitnah ak-
tuelle Anliegen und Wiinsche einbringen, die laut den Befragten i.d.R. auch schnell umgesetzt
werden. Bei Uberlastungen der Studierenden, zum Beispiel im Hinblick auf die Vereinbarkeit
von einer anteiligen Berufstétigkeit und einem Vollzeitstudium, besteht die Mdglichkeit ein Ur-
laubssemester zu beantragen, damit z.B. die nicht kostenfreie Uberschreitung der Regelstudi-
enzeit vermieden werden kann. Denn die Studiengebuiihren sind, wie die Studierenden besta-
tigen, Uber die gesamte Studiendauer hinweg fallig, also auch wahrend der Semesterferien
oder Praxiszeiten. Hinzu kommen der Semesterbeitrag, die Kosten fur Lernmaterialien und die
Lebenshaltungskosten. Winsche der Studierenden beziehen sich auf den (der Hochschullei-
tung bekannten) schwierigen Prozess der Einrichtung einer studentischen Mitverwaltung, die
auch aufgrund der bislang geringen Zahl an Studierenden kompliziert ist. Die Gutachter:innen
empfehlen der CFH dafiir Sorge zu tragen, dass dieser Prozess baldmdglich abgeschlossen
wird.

Seite 26 | 45



Akkreditierungsbericht: [Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie] [Master of Science, M.Sc.]

Die von der Hochschulleitung dargelegten Informationen zur Durchfiihrung des Studiengangs
gewahrleisten nach Einschatzung der Gutachter:innen einen tberschneidungsfreien Studien-
betrieb mit einer angemessenen Prifungsorganisation. Der in den Modulen des Modulhand-
buchs abgebildete Arbeitsaufwand der Studierenden erscheint den Gutachter:innen in Rela-
tion zu den beschriebenen Lerninhalten und Qualifikationszielen plausibel und in den modula-
ren CP angemessen abgebildet, auch wenn der Selbststudienanteil aus Sicht der Gutachter:in-
nen relativ hoch erscheint. Die Module schliel3en regelhaft innerhalb eines Semesters ab. Eine
turnusmanige Uberpriifung des Workloads durch Workload-Erhebungen ist nach Aussage der
Hochschulleitung im Rahmen der internen Qualitatssicherung vorgesehen. Dies wird von den
Gutachter:innen gutgeheiRen. Die Prufungsdichte mit vier bis sechs Prifungen pro Semester
unterstitzt die Studierbarkeit des Vollzeitstudiengangs. Von den Gutachter:innen begraf3t wird
der vorgesehene vorlesungsfreie Wochentag, der den Studierenden einerseits zusatzliche Zeit
fur das Selbststudium ermdglicht, andererseits auch eine begrenzte Nebenerwerbstatigkeit
gestattet. Beratungsmdglichkeiten fur die Studierenden sind in ausreichendem Umfang gege-
ben.

Die Studierbarkeit des Studiengangs ist nach der Einschatzung des Gutachter:innen grund-
satzlich gegeben.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfuillt.
Das Gutachter:innengremium gibt folgende Empfehlung:

- Die Hochschule sollte dafiir Sorge tragen, dass der Prozess der Einrichtung einer stu-
dentischen Mitverwaltung baldmdglichst abgeschlossen wird.

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengéange (8 13 MRVO)
Aktualitat der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (8 13 Abs. 1 MRVO)

Sachstand

Die CFH verfolgt den Ansatz der Verbindung von Forschung und Lehre. Dies erfolgt im Mas-
terstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* iber die Forschungsprofile und -ak-
tivitaten der jeweiligen Professuren, die teilweise bereits berufen sind bzw. an den Standorten
aufgebaut werden.

Die fachlich-inhaltliche Gestaltung sowie die methodisch-didaktischen Ansatze des Curricu-
lums werden in regelmaRigen virtuellen oder persoénlichen standortiibergreifenden Treffen mit
dem:der Studiengangsmanager:in, den Professor:innen und dem sonstigen Lehrpersonal hin-
sichtlich der Inhalte und des Qualitatsniveaus Uberprift, aufeinander abgestimmt und mitei-
nander verglichen. Bei diesen Treffen werden auch Entwicklungen und Weiterentwicklungen
auf Studiengangs- und Modulebene diskutiert und ausgetauscht. Aktuell erfolgt der standort-
Ubergreifende Austausch alle zwei Wochen im Rahmen des sogenannten ,Lehr-Orga-Mee-
tings“, welches digital abgehalten wird. In diese Treffen flieRen auch die Ergebnisse aus den
Lehrevaluationen ein. An den einzelnen Standorten erfolgt dariber hinaus eine enge inhaltli-
che Abstimmung auf Modulebene im Rahmen regelmafiger Treffen des Lehrpersonals mit
der:dem Studiengangsmanager:in. Diese Treffen finden mindestens einmal im Jahr statt. Spe-
zielle wissenschaftliche und fachliche Themen, etwa gemeinsame Forschungsprojekte, Be-
treuung von Abschlussarbeiten etc., werden im sogenannten ,Professorium* standortiibergrei-
fend diskutiert und entwickelt. Dieses Treffen findet ebenfalls alle zwei Wochen statt.
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Anpassungsbedarfe, die sich aus den Lehrevaluationen ergeben oder durch eine fachliche
oder didaktische Weiterentwicklung begriindet sind, werden an die Hochschulleitung adres-
siert und Uber einen entsprechenden Beschluss in die zustandigen Gremien eingegeben. Da-
bei wird zugleich gepriift, ob es sich um eine wesentliche Anderung am Akkreditierungsgegen-
stand handelt. Ggf. werden entsprechende Antrage formuliert. Alle Anpassungen werden ent-
sprechend dokumentiert und von den Studiengangsmanager:innen an die Studierenden kom-
muniziert.

Wahrend der Entwicklungsphase werden zu akkreditierende Studiengangskonzepte dem
Griundungssenat der CFH vorgestellt, der eine Stellungnahmen dazu abgibt. Dem Grindungs-
senat gehoért gemaf Grundordnung der CFH auch eine Vertretung der Studierendenschaft an.
Die fur diese Verfahren beteiligte Studierendenvertretung bewertete das geplante Studienan-
gebot positiv, so die Hochschule.

Darlber hinaus wird die CFH extern durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychologie bera-
ten, der u. a. der Qualitatssicherung dient und laufend Inhalte, Berufsbefahigungen und For-
schungsoutput der Einrichtung pruft und eine stetige Orientierung an fachlich-inhaltlichen Wei-
terentwicklungen gewahrleistet. Ebenso begleitet der Hochschulrat der CFH gemald Grund-
ordnung die Hochschulentwicklungsplanung, die Studienplanung sowie die Schwerpunkte in
Forschung und Lehre und gibt hierzu Empfehlungen ab.

Die Uberarbeitung und Aktualisierung des Modulhandbuchs erfolgt dann, wenn sich Anpas-
sungsbedarfe z.B. aus Evaluationsergebnissen oder aufgrund fachlicher oder didaktischer
Weiterentwicklung ergeben. Dies wird Uber die Lehrpersonen und die Studiengangsmana-
ger:innen an die Hochschulleitung adressiert und von der Referentin der Hochschulleitung/
Projektmanagerin fur Programmentwicklung bearbeitet. Der Anderungsbedarf wird tiber eine
Beschlussvorlage in den Fachbereichsrat eingegeben. In der Aufbauphase der Hochschule
Ubernimmt der Griindungssenat diese Aufgabe. Anpassungen werden (iber die Studiengangs-
manager:innen an die Studierenden kommuniziert.

Der Studiengang wird nach Durchlauf der ersten Kohorte tber ein Follow-up umfassend auf
Anpassungsbedarfe geprift.

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Die Gutachter:innen nehmen den standortiibergreifenden Austausch zur Ausgestaltung des
Studiengangs positiv zur Kenntnis. Das heil3t, dass ab Studienbeginn die fachlich-inhaltliche
Gestaltung sowie die methodisch-didaktischen Ansétze des Curriculums in regelmafligen vir-
tuellen oder personlichen standortiibergreifenden Treffen der Professor:innen mit dem sonsti-
gen Lehrpersonal und mit dem:der Studiengangmanager:in Uberprft, aufeinander abgestimmt
und ggf. in Anlehnung an neue fachliche Weiterentwicklungen der studienrelevanten Wissen-
schaften aktualisiert und angepasst werden. Dies ist eine wichtige, aus Sicht der Gutachter:in-
nen aber auch eine durchaus zeitintensive Aufgabe, die insbesondere auch das knappe Lehr-
personal Uber die Lehre, Forschung und Verwaltungsaufgaben hinaus zeitlich zusatzlich be-
ansprucht.

Zudem werden durch den geplanten Aufbau von Forschungsschwerpunkten und den damit
verknlpften Forschungsprojekten aktuelle fachliche Entwicklungen in die Lehre eingehen, so
die Einschatzung der Gutachter:innen. Die Teilnahme der professoral Lehrenden an Konfe-
renzen und Fachtagungen tragen ebenfalls zur Sicherstellung der fachlichen und wissen-
schaftlichen Anforderungen bei. Insgesamt gesehen sind die von der Hochschule dargelegten
MalRnahmen zur Gewahrleistung der Aktualitat der wissenschaftlichen und fachlichen Anfor-
derungen aus Sicht der Gutachter:innen angemessen.
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Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studienerfolg (§ 14 MRVO)

Sachstand

Die Gesamtverantwortung fur das Qualitditsmanagement liegt bei dem:der Prasident:in der
CFH. Das Qualitatsmanagementkonzept ist in § 10 der Grundordnung der CFH verankert.
Darin ist u.a. festgehalten, dass samtliche Studieng&nge einem gesetzlich vorgeschriebenen
Akkreditierungsprozess zu unterziehen sind. Das Qualitdtsmanagement umfasst auch den Be-
reich des Evaluationswesens, der zur Sicherung der Qualitat der Leistungen der Hochschule
dient und dessen Verfahren in einer Evaluationsordnung geregelt sind. In der Evaluationsord-
nung sind Grundsatze und Formen der internen und externen Evaluation sowie die Steuerung
der Ergebnisse und Malinahmen dokumentiert. Die Qualitatssicherung im Bereich Studium &
Lehre umfasst die Evaluation der Lehre (Modul- bzw. Lehrveranstaltungsbefragung), Erstse-
mesterbefragungen, Zufriedenheitsbefragungen und Absolvent:innenbefragungen. Zur inter-
nen Evaluation gemal 8§ 4 Abs. 2 der Evaluationsordnung gehéren die Studieneingangsbefra-
gung (8§ 4.1), die Evaluation der Lehre (umfasst auch die Didaktik und die Lehrenden) ein-
schlie3lich Workloaduberprifung (8 4.2), Umfragen zur Studierendenzufriedenheit (8§ 4.3), Ab-
solvent:innenbefragungen (8 4.4) sowie anlassbezogen weitere Evaluationen (8 4.5). Gemaf
Anlage 3.3 der Evaluationsordnung werden auch Praktika regelmafig evaluiert. Im Rahmen
der Evaluation wird Ubergreifend auf die Wahrung der Anonymitat der Befragungsteilneh-
mer:innen geachtet. Die Ergebnisse der Befragungen sind nicht nur auf den konkreten Anlass
bezogen, sie dienen auch zur Weiterentwicklung der Studienprogramme. Die Ergebnisse von
Lehrveranstaltungsevaluationen werden unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben den Studierenden in aggregierter Form bekanntgegeben und mit ihnen besprochen.

Muster von Fragebogen fur die Modulevaluation, Erstsemesterbefragung) und Zufriedenheits-
befragung liegen vor.

Als erganzendes qualitatives Evaluationsinstrument finden an den Standorten regelmaRige
~Student-Hearings" statt, bei denen die Studiengangsmanager:innen mit Vertreter:innen der
Studierendenschaft in den Austausch treten. Diese werden genutzt, um einerseits die Studie-
renden Uber Evaluationsergebnisse und Maflinahmen zu informieren, und andererseits in den
Dialog zu treten Uber aktuelle Themen aus der Studierendenschaft. Ergebnisprotokolle der
Treffen werden zur Dokumentation angefertigt.

Nach Durchlauf der ersten Kohorte wird der Studiengang im Rahmen eines sog. ,Follow-up-
Workshops" grundlegend tberprift. Bei diesem Workshop werden sowohl die fachlich-inhalt-
lichen als auch die administrativen Prozesse und Inhalte mit Hilfe von qualitativen und quanti-
tativen Kennzahlen (Evaluationsergebnisse, Studiengangstatistiken) und Stellungnahmen ver-
schiedener Bereiche der Prifung unterzogen. An den Follow-up-Workshops werden alle Sta-
tusgruppen — Lehrende, Studierende, administratives Personal, ggf. externe Beteiligte — ein-
gebunden.

Das hochschulische Qualitatsmanagement ist in das konzernweite Qualititsmanagement der
Carl Remigius Fresenius Education Group (CRFE) eingebettet und in einem Qualitdtsmanage-
ment-Handbuch dokumentiert. Das Qualitditsmanagementsystem der CRFE ist seit 2005 nach
DIN ISO 9001 zertifiziert und sieht jahrlich interne Audits in allen Gesellschaften und an allen
Hochschulstandorten vor.
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Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Grundsatzlich unterliegen alle Studiengange der CFH einem kontinuierlichen Monitoring. Hier-
bei wird in der hochschulinternen Evaluation eine Vertretung der Studierenden mit eingebun-
den. Mittels Absolvent:innenbefragungen werden au3erdem auch Absolvent:innen gemaf der
Evaluationsordnung der CFH mit integriert. Es kommen u.a. Erstsemesterbefragungen, Lehr-
veranstaltungsevaluationen, Workload-Erhebungen sowie Absolvent:.innenbefragungen zum
Einsatz. Die Anwendung der von der CFH genannten Qualitatssicherungsinstrumente ist auch
an den vier Studienstandorten des im Wintersemester 2025/2026 startenden konsekutiven
Masterstudiengang ,Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie* geplant. Die Gutachter:innen
halten die Anwendung dieser Instrumente im Sinne der Uberpriifung und Weiterentwicklung
des Studiengangkonzepts fir geeignet. Das Gutachter:innengremium ist davon Uberzeugt,
dass auf Grundlage der Evaluationsergebnisse Mal3nahmen zur Sicherung des Studienerfolgs
abgeleitet, fortlaufend Uberprift und im Sinne der Weiterentwicklung des Studiengangs ge-
nutzt werden.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (8§ 15 MRVO)

Sachstand

Die CFH versteht sich gemaR ihrem Leitbild als eine Hochschule, ,die die Vereinbarkeit von
Familie, Studium und Beruf férdert und in der alle Menschen ihr Potential entfalten kdnnen —
unabhangig von Alter, Geschlecht, personlichem Lebensentwurf, ethnischer oder religitser
Zugehdrigkeit und physischen Fahigkeiten“. Entsprechend férdert die CFH die Umsetzung der
Gleichberechtigung von allen Mitgliedern der Hochschule. Zentrale Aspekte des Gleichstel-
lungskonzeptes der CFH vom 15.12.2023 sind das Einsetzen einer Gleichstellungsbeauftrag-
ten, das Einbinden von Gleichstellungsaspekten in Berufungsverfahren, in die Einstellung und
Forderung von Nachwuchswissenschaftler:innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen, die Ein-
richtung von familiengerechten Rahmenbedingungen zum Arbeiten und studieren sowie eine
chancengerechte Organisationskultur. Dem Studiengang steht standortlibergreifend eine
Gleichstellungsbeauftragte zur Verfliigung. Die Kontaktdaten von Vertrauensdozent:innen so-
wie der Gleichstellungsbeauftragten werden den Studierenden Uber die Online-Lernplattform
»Studynet” zuganglich gemacht.

Die Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes beginnt laut Hochschule auf der Mitarbeiter:in-
nenebene bereits mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages. Jede:r Mitarbeiter:in bestatigt
vor dem Beginn des Arbeitsverhaltnisses, dass sie:er die ihm:ihr zugesandte ,Mitarbeiterinfor-
mation Uber das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“ zur Kenntnis genommen hat.

Der Nachteilsausgleich firr Studierende mit Beeintrachtigungen ist in § 24 der SPO-AT (,Nach-
teilsausgleich, Mutterschutz und Elternzeit”) geregelt. Mit den funf dort definierten Absatzen
wird fur Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten der gesetzlich veran-
kerte Anspruch auf Nachteilsausgleiche im Studium und bei Priifungen umgesetzt. Damit wird
Uber den Prifungsausschuss eine Gleichstellung aller Studierenden erreicht. Dies gilt auch
bezogen auf Nachteile aufgrund von Pflege und Betreuung einer:eines Angehorigen.

Gleichstellungsaspekte werden auch im Rahmen der regelméafigen Evaluationen Uberpriift
und entsprechend ausgewertet.
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Akkreditierungsbericht: [Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie] [Master of Science, M.Sc.]

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf

Die im Aufbau befindliche Hochschule verfigt Gber ein die Gutachter:innen Uberzeugendes
Gleichstellungskonzept und eine Gleichstellungsbeauftragte, die standorttibergreifend tétig ist.
Die Gutachter:innen gelangen zu der Einschatzung, dass die Konzepte der Hochschule zur
Geschlechtergerechtigkeit und Forderung von Studierenden in besonderen Lebenslagen auf
der Ebene des Studiengangs an allen vier Studienstandorten umgesetzt werden. Dass das
Gleichstellungskonzept zukunftsorientiert fortgeschrieben werden soll, wird von den Gutach-
ter:innen begruf3t. Der Nachteilsausgleich fiir Studierende mit Beeintrachtigungen ist aus Sicht
der Gutachter:innen in § 24 der SPO-AT adaquat geregelt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

3 Begutachtungsverfahren
3.1 Allgemeine Hinweise

- Die Studierendenvertretung war im Sinne des 8 24 Abs. 2 Studienakkreditierungsver-
ordnung des Landes Hessen vom 22.07.2019 an der Erstellung des Selbstberichts be-
teiligt.

3.2 Rechtliche Grundlagen
- Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 12.06.2017,

- Studienakkreditierungsverordnung des Landes Hessen (StakV) vom 22.07.2019.

3.3 Gutachter:innengremium

a) Hochschullehrer:innen
Prof. Dr. Oliver Bittner, Universitat Duisburg-Essen
Prof.in Dr. Susan Hinterding, BSP Business and Law School — Hochschule fir Ma-

nagement und Recht

b) Vertreter:in der Berufspraxis
Elke Schmidt, Pflegedirektorin Klinikum Region Hannover (KRH), Klinikum Laatzen

und Klinikum Siloah in Hannover

c) Vertreter:in der Studierenden

Charlotte Lorenz, Psychologische Hochschule Berlin

4 Datenblatt
4.1 Daten zum Studiengang

Es liegen keine Daten vor, da Konzeptakkreditierung.
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Akkreditierungsbericht: [Psychologie, Nachhaltigkeit, Okonomie] [Master of Science, M.Sc.]

4.2 Daten zur Akkreditierung

worden sind:

Vertragsschluss Hochschule — Agentur: 14.09.2024
Eingang der Selbstdokumentation: 16.09.2024
Zeitpunkt der Begehung: 17.01.2025
Personengruppen, mit denen Gespréache gefuihrt | Hochschulleitung (Grundungspréasidentin;

Kanzler), Programmverantwortliche und Leh-
rende einschlie3lich Vertreter:innen der Char-
lotte Fresenius Privatuniversitat Wien (Univer-
sity of Sustainability) und des Hochschulmana-
gements, drei Studierende (Bachelorstudien-
gang ,Psychologie®)

An raumlicher und séachlicher Ausstattung wurde
besichtigt:

Am Studienstandort Kéln wurden die Raumlich-
keiten fir Lehre und Selbststudium, die Biblio-
thek mit den Stillrdumen, die Laborausstattung,
die Aufenthaltsraume, das Bistro sowie die
Gruppenraume besichtigt, die sich die Studie-
renden fir bestimmte Zeitslots buchen kénnen.
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5 Glossar

Akkreditierungsbericht

Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur
erstellten Prufbericht (zur Erfillung der formalen Kriterien)
und dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten
(zur Erfullung der fachlich-inhaltlichen Kriterien).

Akkreditierungsverfahren

Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-
schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Ak-
kreditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfah-
ren)

Antragsverfahren

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Ak-
kreditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkre-
ditierungsrat

Begutachtungsverfahren

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer
Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsbe-
richts

Gutachten

Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und
bewertet die Erfullung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

Internes Akkreditierungsverfahren

Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfillung der for-
malen und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangs-
ebene durch eine systemakkreditierte Hochschule Uberpriift
wird.

MRVO Musterrechtsverordnung

Prufbericht Der Prifbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet
die Erfullung der formalen Kriterien

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst-
oder Reakkreditierung folgt.

StAKkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag
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Anhang

8 3 Studienstruktur und Studiendauer

(1) YIim System gestufter Studiengange ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende
Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundstandige Studiengénge, die unmittelbar zu einem
Masterabschluss fiihren, sind mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengénge ausge-
schlossen.

(2) 'Die Regelstudienzeiten fur ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester
bei den Bachelorstudiengangen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengéngen.
2Im Bachelorstudium betragt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. Bei
konsekutiven Studiengéngen betragt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium funf Jahre
(zehn Semester). “Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kiirzere und langere Regelstudien-
zeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise maoglich, um den
Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, berufsbeglei-
tendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu erméglichen. >Abweichend von
Satz 3 kdnnen in den kinstlerischen Kernfachern an Kunst- und Musikhochschulen nach néherer
Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudiengange auch mit einer
Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.

(3) Theologische Studiengénge, die fur das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pasto-
ralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren (, Theologisches Vollstudium*®), missen
nicht gestuft sein und kénnen eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.

Zurlick zum Prufbericht

§ 4 Studiengangsprofile

(1) *Masterstudiengange konnen in ,anwendungsorientierte* und ,forschungsorientierte* unter-
schieden werden. 2Masterstudiengange an Kunst- und Musikhochschulen kdnnen ein besonde-
res kunstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengange, in denen die Bildungsvoraussetzungen fiir
ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. “Das jeweilige
Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.

(2) Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiter-
bildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengange entsprechen in den Vorgaben zur Regelstudi-
enzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengangen und fihren zu dem glei-
chen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen.

(3) Bachelor- und Masterstudiengdnge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fahigkeit
nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach
selbstéandig nach wissenschaftlichen bzw. kiinstlerischen Methoden zu bearbeiten.

Zuriick zum Prifbericht

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Ubergdnge zwischen Studienangeboten

(1) *Zugangsvoraussetzung fir einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender
Hochschulabschluss. ?Bei weiterbildenden und kiinstlerischen Masterstudiengéangen kann der
berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprifung ersetzt werden, sofern
Landesrecht dies vorsieht. *Weiterbildende Masterstudiengange setzen qualifizierte berufsprak-
tische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.
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(2) *Als Zugangsvoraussetzung fir kiinstlerische Masterstudiengange ist die hierfiir erforderliche
besondere kunstlerische Eignung nachzuweisen. ?2Beim Zugang zu weiterbildenden kunstleri-
schen Masterstudiengé&ngen kdnnen auch berufspraktische Tétigkeiten, die wahrend des Studi-
ums abgeleistet werden, bertcksichtigt werden, sofern Landesrecht dies erméglicht. Das Erfor-
dernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen fur solche Studien, die einer
Vertiefung freikiinstlerischer Fahigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies vorse-
hen.

(3) Fur den Zugang zu Masterstudiengéangen kdénnen weitere Voraussetzungen entsprechend
Landesrecht vorgesehen werden.

Zuriick zum Prifbericht

8 6 Abschlisse und Abschlussbezeichnungen

(1) *Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur
ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen Mul-
tiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer
der Regelstudienzeit statt.

(2) *Fur Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fachergruppen Sprach- und Kulturwis-
senschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstellende
Kunst und bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fachergruppe Wirtschaftswissen-
schaften sowie in kinstlerisch angewandten Studiengéngen,

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fachergruppen Mathematik,
Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernédhrungswissenschaften, in den Fachergrup-
pen Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher
Ausrichtung,

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fachergruppe
Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fachergruppe Rechtswissenschaf-
ten,

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fachergruppe Freie
Kunst,

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fachergruppe Musik,

7. Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) fir Studiengéange, in denen
die Bildungsvoraussetzungen fiur ein Lehramt vermittelt werden. 2Fir einen polyvalenten Studi-
engang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung
nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.

2Fachliche Zuséatze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeich-
nungen sind ausgeschlossen. *Bachelorgrade mit dem Zusatz ,honours® (,B.A. hon.“) sind aus-
geschlossen. “Bei interdisziplinaren und Kombinationsstudiengangen richtet sich die Abschluss-
bezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang tUberwiegt. SFir
Weiterbildungsstudiengange dirfen auch Mastergrade verwendet werden, die von den vorge-
nannten Bezeichnungen abweichen. éFur theologische Studiengange, die fur das Pfarramt, das
Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren (,The-
ologisches Vollstudium®), kénnen auch abweichende Bezeichnungen verwendet werden.

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Quali-
fikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das
Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitaten oder
gleichgestellten Hochschulen entspricht.
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(4) Auskunft Uber das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-
loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.

Zurlick zum Prifbericht
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8§ 7 Modularisierung

(1) 'Die Studiengange sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammen-
fassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. ?Die Inhalte eines Moduls
sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden
Semestern vermittelt werden kénnen; in besonders begrindeten Ausnahmefallen kann sich ein
Modul auch Gber mehr als zwei Semester erstrecken. 3Fur das kinstlerische Kernfach im Ba-
chelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit in
Anspruch nehmen kénnen.

(2) 'Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:
1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,

2. Lehr- und Lernformen,

3. Voraussetzungen fir die Teilnahme,

4. Verwendbarkeit des Moduls,

5. Voraussetzungen fir die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European
Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,
7. Haufigkeit des Angebots des Moduls,
8. Arbeitsaufwand und

9. Dauer des Moduls.

(3) tUnter den Voraussetzungen fir die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertig-
keiten fir eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise fur die geeignete Vorbereitung durch die
Studierenden zu benennen. 2lm Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, wel-
cher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es
zum Einsatz in anderen Studiengangen geeignet ist. *Bei den Voraussetzungen fir die Vergabe
von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann
(Prufungsart, -umfang, -dauer).

Zuriick zum Prifbericht
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§ 8 Leistungspunktesystem

(1) YJedem Modul ist in Abhangigkeit vom Arbeitsaufwand fur die Studierenden eine bestimmte
Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungs-
punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Stu-
dierenden im Prasenz- und Selbststudium von 25 bis héchstens 30 Zeitstunden. *Fir ein Modul
werden ECTS-Leistungspunkte gewahrt, wenn die in der Prifungsordnung vorgesehenen Leis-
tungen nachgewiesen werden. °Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend
eine Prifung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.

(2) *Fur den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuwei-
sen. 2Fur den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis
zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte bendtigt. *Davon kann
bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn
nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden.
“Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengangen in den kinstlerischen Kernfachern an
Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das Mas-
terniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.

(3) Der Bearbeitungsumfang betragt fuir die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und
fur die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengéangen der Freien Kunst kann
in begriindeten Ausnahmeféallen der Bearbeitungsumfang fur die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-
Leistungspunkte und fur die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.

(4) YIn begrindeten Ausnahmefallen konnen fir Studiengange mit besonderen studienorganisa-
torischen MalRnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden.
2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. *Be-
sondere studienorganisatorische Malinahmen kdnnen insbesondere Lernumfeld und Betreuung,
Studienstruktur, Studienplanung und Maf3hahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts betreffen.

(5) Bei Lehramtsstudiengangen fur Lehramter der Grundschule oder Primarstufe, fir Gbergrei-
fende Lehramter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, fir Lehr-
amter fur alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe | sowie fir Sonderpadagogische Lehr-
amter | kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der Hoch-
schule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes ins-
gesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind.

(6) *An Berufsakademien sind bei einer dreijahrigen Ausbildungsdauer fur den Bachelorabschluss
in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theoriebasierten Aus-
bildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbildungs-
anteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten.

Zuriick zum Prifbericht

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung*

Formale Kriterien sind [...] Malinahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul-
oder Studiengangswechsel und von aufRerhochschulisch erbrachten Leistungen.

Zurlick zum Prufbericht

8 9 Besondere Kriterien fir Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen

(1) *Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen
sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtsspra-
che(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der An-
wendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperationen ist
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die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen und deren
Aquivalenz gemaR dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dargelegt.

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen
ist der Mehrwert fur die kiinftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvoll-
ziehbar dargelegt.

Zurlick zum Prifbericht

§ 10 Sonderregelungen fur Joint-Degree-Programme

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inlandischen Hoch-
schule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen auslandischer Staaten aus dem Euro-
paischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss
fuhrt und folgende weitere Merkmale aufweist:

1. Integriertes Curriculum,

2. Studienanteil an einer oder mehreren auslandischen Hochschulen von in der Regel mindestens
25 Prozent,

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,
4. abgestimmtes Zugangs- und Prifungswesen und
5. eine gemeinsame Qualitatssicherung.

(2) *Qualifikationen und Studienzeiten werden in Ubereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Uber-
einkommen vom 11. April 1997 Uber die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich
in der europdischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBI. 2007 11 S. 712, 713) (Lissabon-Konvention)
anerkannt. ?2Das ECTS wird entsprechend 88 7 und 8 Absatz 1 angewendet und die Verteilung
der Leistungspunkte ist geregelt. *Fiir den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 Leistungspunkte
nachzuweisen und fir den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungspunkte. “Die wesent-
lichen Studieninformationen sind verdéffentlicht und fir die Studierenden jederzeit zuganglich.

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inlandischen Hochschule gemeinsam mit einer
oder mehreren Hochschulen ausléndischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem
Européischen Hochschulraum angehdren (aulRereuropaische Kooperationspartner), so finden
auf Antrag der inlandischen Hochschule die Abséatze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn
sich die aul3ereuropaischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inl&n-
dischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Abséatzen 1 und 2 sowie
in den 88 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.

Zurlick zum Prufbericht

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau

(1) 'Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen
den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von
Hochschulbildung

¢ wissenschaftliche oder kiinstlerische Beféahigung sowie
e Befahigung zu einer qualifizierten Erwerbstatigkeit und
e Personlichkeitsentwicklung

nachvollziehbar Rechnung. ?Die Dimension Personlichkeitsbildung umfasst auch die kunftige zi-
vilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Stu-
dierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, re-
flektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maf3geblich
mitzugestalten.
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(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/klnstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte
Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverstandnis), Ein-
satz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche
Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches/kiinstlerisches Selbstver-
standnis / Professionalitat und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau.

(3) !Bachelorstudiengéange dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Metho-
denkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche
Quialifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengange sind als vertiefende, verbreiternde, fach-
ubergreifende oder fachlich andere Studiengange ausgestaltet. *Weiterbildende Masterstudien-
gange setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr
voraus. “Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengange beriicksichtigt die beruf-
lichen Erfahrungen und knuipft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. °Bei der Kon-
zeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienange-
bot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengdngen dar.
®Kunstlerische Studiengéange fordern die Fahigkeit zur kiinstlerischen Gestaltung und entwickeln
diese fort.

Zurick zum Gutachten

§ 12 Schlussiges Studiengangskonzept und adaquate Umsetzung
§ 12 Abs. 1 Séatze 1 bis 3 und Satz 5

(1) *Das Curriculum ist unter Berticksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hin-
blick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adaquat aufgebaut. 2Die Qualifikationsziele, die
Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stim-
mig aufeinander bezogen. ®Das Studiengangskonzept umfasst vielféltige, an die jeweilige Fach-
kultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisan-
teile. °Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (stu-
dierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eréffnet Freirdume fir ein selbstgestaltetes Stu-
dium.

Zuriick zum Gutachten

8§12 Abs. 1 Satz 4

“Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Férderung der stu-
dentischen Mobilitat, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeit-
verlust ermdglichen.

Zuriick zum Gutachten

8§12 Abs. 2

(2) *Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes
Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Pro-
fil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich téatige Professorinnen und Professoren
sowohl in grundstandigen als auch weiterfilhrenden Studiengangen gewahrleistet. *Die Hoch-
schule ergreift geeignete MalRnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung.

Zuriick zum Gutachten

8§12 Abs. 3
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(3) Der Studiengang verfugt dartiber hinaus Uber eine angemessene Ressourcenausstattung
(insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschlief3lich IT-
Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel).

Zurick zum Gutachten

§12 Abs. 4

(4) *Prifungen und Priifungsarten erméglichen eine aussagekraftige Uberprifung der erreichten
Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert.

Zuriick zum Gutachten

§ 12 Abs. 5

(5) Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewahrleistet. 2Dies umfasst insbesondere
1. einen planbaren und verlasslichen Studienbetrieb,

2. die weitgehende Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prifungen,

3. einen plausiblen und der Prifungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsauf-
wand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel inner-
halb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden kénnen, was in regelméaRigen Erhebun-
gen validiert wird, und

4. eine adaquate und belastungsangemessene Prifungsdichte und -organisation, wobei in der
Regel fur ein Modul nur eine Prifung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang
von funf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen.

Zuriick zum Gutachten

8§12 Abs. 6

(6) Studiengange mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studien-
gangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt.

Zuriick zum Gutachten

§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengange
8§13 Abs. 1

(1) 'Die Aktualitat und Adaquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist ge-
wahrleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansatze des
Curriculums werden kontinuierlich Gberprift und an fachliche und didaktische Weiterentwicklun-
gen angepasst. *Dazu erfolgt eine systematische Beriicksichtigung des fachlichen Diskurses auf
nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.

Zuriick zum Gutachten

8§ 13 Abs. 2

(2) In Studiengangen, in denen die Bildungsvoraussetzungen fir ein Lehramt vermittelt werden,
sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und Fach-
wissenschaften sowie deren Didaktik nach landergemeinsamen und landerspezifischen fachli-
chen Anforderungen als auch die landergemeinsamen und landerspezifischen strukturellen Vor-
gaben fur die Lehrerausbildung.
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§ 13 Abs. 3
(3) Yim Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengéngen ist insbesondere zu priifen, ob

1. ein integratives Studium an Universitaten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens
zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der
Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fachern Kunst und Musik zul&ssig),

2. schulpraktische Studien bereits wahrend des Bachelorstudiums und

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschliisse nach Lehramtern
erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt fir die beruflichen Schulen sind zulassig.
Zurtick zum Gutachten

§ 14 Studienerfolg

Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absol-
venten einem kontinuierlichen Monitoring. Auf dieser Grundlage werden MalRnahmen zur Siche-
rung des Studienerfolgs abgeleitet. *Diese werden fortlaufend tberprift und die Ergebnisse fur
die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. “Die Beteiligten werden tber die Ergebnisse
und die ergriffenen Mal3nahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange informiert.

Zurick zum Gutachten

8 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich

Die Hochschule verfligt Uber Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Férderung der
Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studi-
engangs umgesetzt werden.

Zuriick zum Gutachten

§ 16 Sonderregelungen fur Joint-Degree-Programme

(1) *Fur Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Abséatze 1 und 2, sowie § 12
Absatz 1 Satze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absatze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung.
’Daneben gilt:

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin,
in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse
erreicht werden.

3. Soweit einschlagig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABI. L 255
vom 30.9.2005, S. 22-142) Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geandert
durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) be-
rticksichtigt.

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-
formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedirfnisse respektiert und die spezifi-
schen Anforderungen mobiler Studierender bericksichtigt.

5. Das Qualitditsmanagementsystem der Hochschule gewahrleistet die Umsetzung der vorste-
henden und der in § 17 genannten Mal3gaben.

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inlandischen Hochschule gemeinsam mit einer
oder mehreren Hochschulen ausléndischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem
Europaischen Hochschulraum angehdren (aul3ereuropéische Kooperationspartner), so findet auf
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Antrag der inlandischen Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die aul3er-
europdaischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inlandischen Hoch-
schule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den 88 10 Absétze
1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.

Zuriick zum Gutachten

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen

1Fuhrt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Ein-
richtung durch, ist die Hochschule fur die Einhaltung der Mafligaben gemalR der Teile 2 und 3
verantwortlich. ?Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen tber Inhalt und Organisa-
tion des Curriculums, Gber Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, tber die Aufgabenstellung
und Bewertung von Prifungsleistungen, Uber die Verwaltung von Prifungs- und Studierenden-
daten, Uiber die Verfahren der Qualitatssicherung sowie Uber Kriterien und Verfahren der Auswabhl
des Lehrpersonals nicht delegieren.

Zuriick zum Gutachten

§ 20 Hochschulische Kooperationen

(1) Fuhrt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-
schule durch, gewahrleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewahrleisten die gradverlei-
henden Hochschulen die Umsetzung und die Qualitat des Studiengangskonzeptes. 2Art und Um-
fang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinba-
rungen dokumentiert.

(2) Fuhrt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit ei-
ner anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das
Siegel des Akkreditierungsrates gemaf § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst grad-
verleihend ist und die Umsetzung und die Qualitdt des Studiengangskonzeptes gewdhrleistet.
2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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(3) YIm Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualititsmanagementsysteme
ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der ko-
operierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulassig.

Zuriick zum Gutachten

§ 21 Besondere Kriterien fir Bachelorausbildungsgéange an Berufsakademien

(1) 'Die hauptberuflichen Lehrkrafte an Berufsakademien miissen die Einstellungsvoraussetzun-
gen fur Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemafR § 44 Hochschulrahmenge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBI. | S. 18), das zuletzt durch
Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBI. | S. 1228) geandert worden ist, erfullen.
2Soweit Lehrangebote tiberwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse die-
nen, fur die nicht die Einstellungsvoraussetzungen fir Professorinnen oder Professoren an Fach-
hochschulen erforderlich sind, kdnnen diese entsprechend 8 56 Hochschulrahmengesetz und
einschlagigem Landesrecht hauptberuflich tatigen Lehrkréften fir besondere Aufgaben Ubertra-
gen werden. *Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehrkraften erbracht wird, soll 40
Prozent nicht unterschreiten. #im Ausnahmefall gehtéren dazu auch Professorinnen oder Profes-
soren an Fachhochschulen oder Universitaten, die in Nebentatigkeit an einer Berufsakademie
lehren, wenn auch durch sie die Kontinuitat im Lehrangebot und die Konsistenz der Gesamtaus-
bildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studierenden gewéhrleistet sind;
das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkreditierung des einzelnen Studien-
gangs gesondert festzustellen.

(2) *Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend fir nebenberufliche Lehrkrafte, die theoriebasierte, zu
ECTS-Leistungspunkten fiihrende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Priferinnen oder
Prifer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach
Satz 1 kbnnen ausnahmsweise auch von nebenberuflichen Lehrkraften angeboten werden, die
Uiber einen fachlich einschlagigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss so-
wie Uber eine fachwissenschaftliche und didaktische Befahigung und Uber eine mehrjahrige fach-
lich einschlagige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstaltung
verfligen.

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu tberprufen:
1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),

2. die Sicherung von Qualitat und Kontinuitat im Lehrangebot und in der Betreuung und Beratung
der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakademien
und

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitatsmanagementsystems, das die unterschiedlichen
Lernorte umfasst.

Zurick zum Gutachten

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag
Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehéren

1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs un-
ter anderem bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der kiinstlerischen Beféahigung
sowie die Befahigung zu einer qualifizierten Erwerbstatigkeit und Personlichkeitsentwicklung

Zurlick zu § 11 MRVO

Zuriick zum Gutachten

Seite 44 | 45



Anhang

Seite 45| 45



	Ergebnisse auf einen Blick
	Hochschule
	Kurzprofil des Studiengangs
	Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachter:innengremiums
	1   Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien
	Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO)
	Studiengangsprofile (§ 4 MRVO)
	Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO)
	Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO)
	Modularisierung (§ 7 MRVO)
	Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO)
	Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV)

	2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
	2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung
	2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
	Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO)
	Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO)
	Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO)
	Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO)
	Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO)
	Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO)
	Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO)
	Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO)

	Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO)
	Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 MRVO)

	Studienerfolg (§ 14 MRVO)
	Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO)


	3 Begutachtungsverfahren
	3.1 Allgemeine Hinweise
	3.2 Rechtliche Grundlagen
	3.3 Gutachter:innengremium

	4 Datenblatt
	4.1 Daten zum Studiengang
	4.2 Daten zur Akkreditierung

	5 Glossar

